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Uwe Swarat

Fine NeUe orm der Zusammenarbeit
zwischen der

Leuenberger Kirchengemeinschaft
un den Baptisten in Europa

Se1it Jun1 2001 ist zwıischen der Leuenberger Kirchengemeinschaft uUun! der Kuropä-
ischen Baptıstischen Föderation e1Ine H6E OFn der Zusammenarbeit vereinbart.
Die Baptısten Sind eingeladen, als „mi1itarbeitende Beobachter un! ständ1ige aste  c

künftigen Lehrgesprächen der Leuenberger Kirchengemeinschaft teiılzunehmen.
ugle1ic. soll e1in theologischer Dialog eröffnet werden, der prüfen soll, „„ob für die
betreffenden Kırchen und un 1nNne Basıs ZUTE Vertiefung und Erweıiterung der
bere1its vorhandenen Geme1inschaft eIunden werden a  D

DIe Voraussetzungen einer Kirchengemeinschaft zwıischen den Leuenberger
Kırchen un den Baptısten Siınd biısher nıcht egeben, we1l die Baptisten die Säus-
lıngstaufe, W1€e S1e ıN den Miıtgliedskirchen der Leuenberger Kirchengemeinschaft
praktiziert wird, nıcht anerkennen. Deshalb wIıird vorläu e1lne verbindliche K0O0O-
peratıon angestrebt.

Im Folgenden soll 1177 erläutert werden, W1e€e CS TT diesefi Beschlüssen kam A1-
Serdem werden die einschlägigen Texte 1 Wortlaut dokumentiert.

Einleitung den Texten

Was ist die „Leuenberger Kirchengemeinschaft“ (LKG)? S1e ist 1ne Geme1inschaft
VO  — mehr als 100 überwiegen: europäischen evangelischen Kıirchen, die sich auf die
„Letuenberger Konkordie  C6 sründet. DIe „Leuenberger onkordie“‘ ist e1ne hrüber-
einkunft VOIN reformatorischen Kıirchen 1n Kuropa, die 19738 auf dem Leuenberg be1
ase verabschiedet wurde. S1e stellt fest, dass eEs zwıischen den beteiligten Kirchen
Übereinstimmung 1 Verständnis des Evangelhıums S1Dt, un YTklärt aufgrund dieser
Übereinstimmung VOoO Kirchengemeinschaft. ugle1ic. verpflichten sıch die ete1ilig-
ten Kirchen AB möglıchst Sroiser Geme1insamkeit ıIn Zeugnıs un DIienst VOT der Welt

Was 1n diesen Worten vielleicht recht harmlos klingt, ist ennoch e1in Ere1gn1s VO  z

kirchengeschichtlicher Diımens1on. Man 1I1USS siıch bewusst halten, dass die evange-
lische Christe  e1 se1t der Reformation ın sıch gespalten WAÄT. IIe Haupttrennung
verhef zwıischen Lutheranern und Reformierten. Diese beiden wıederum DE-
trennt VO  - den Täufern, Mennoniten, Baptısten, Methodisten und anderen evange-
ischen Freikirchen, ehbenso VO den Waldensern und den Ööhmischen Brüdern Im
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Jahrhundert schufen die preufßischen Köni1ge darüber hinaus e1ne eıgene Staats-
kıirche, die sowohl therische als auch reformilerte Bekenntnisse einschloss, a1sS0 die
Spaltung zwıischen Lutheranern und Reformierten ufheben sollte, 1 rgebni1s aber
e1Ine drıtte evangelische Kirche SCHUL die neben die Iutherischen und reformierten
Kirchen als sSox unilerte Kıirche iTrat. Biıs ın die 7zwe1lte Hälfte des Jahrhunderts gab

zwıischen Lutheranern und Reformierten keine gemeınsamen Abendmahlsfeiern,
da 11a1l dıie Abendmahlslehr: des Gegenübers jeweils verworfen atte. Bekenntn1i1s-
gegensätze dıe Kıirchen auch ın der Christologie und 1n der Prädestinati-
onslehre. LIiese tiefe Spaltung der evangelischen hristenheit wurde AL die Leu-
enberger Konkordie für die beteiligten Kırchen aufgehoben.

Ermöglıicht en diese Entwicklung verschiedene ökumenische theologische
Gespräche 1N Deutschland Die Erfahrungen des Kirchenkampfes und die Gruün-
dung der Evangelischen Kirchen iın Deutschland 19458 veranlassten ZUT:

ernsthaften rage, ob der Gegensatz 1n der Abendmahlslehre och immer als
tiefgehend beurteilt werden INUSS, dass 6S zwıischen Lutheranern un! Reformierten
keine Abendmahlsgemeinschaft en könne. DIie Arnoldshainer Abendmahlsthe-
SC  o VO  = 957/61 brachten dieser Stelle den entscheidenden Durchbruch Man
überwand aufgrun geme1iınsamer Bıbelauslegun: die Alternative VO  e e-
rischer Realpräsenz und reformilerter Spiritualpräsenz 117e den biblischen edan-
ken der Personalpräsenz Christi ın der Abendmahlsfeier. Se1t 1963 fanden dann ın
Schauenburg weıltere Gespräche 5 dıie klären sollten, obh und auf welchem We-
DE atıch die übrıgen Lehrverurteilungen zwıschen Lutheranern und Reformierten
aufgehoben werden könnten. Diese Gespräche mündeten 19783 1N die Leuenberger
Konkordie

Der Grundgedanke der Leuenberger Konkordie 1st ein dreifacher Erstens wıird
festgehalten, dass die beteiligten Kirchen 1 Entscheidenden ein1g S1nNd. Das FE-
scheidende ist dıie Botschaft des Evangeliums, dass Gott den Sünder aus freier Gina-
de HutcC Glauben rechtfertig$t. Dieser Zuspruch der Rechtfertigung erreicht den
Menschen 1ın drelierle1 Gestalt, nämlich 1n der Verkündigung, 1n der aufTte und
1 Abendmahl Ist 1I1E&  z sıch 1 Verständniıs der nhalte VO  e Verkündıigung, a11fe
und Abendmahl e1n1g, dann 1st Kanzel- un! Abendmahlsgemeinschaft möglıch
DiIies un nıcht mehr 1st für eine Kirchengemeinschaft erforderlich Kirchengemein-
oschaft wIrd IC Übereinstimmung 1n Wort und Sakrament ermöglıcht 1ne sOl-
che Übereinstimmung, stellt die Leuenberger Konkordie fest, ist heute egeben.
Von den gegenseıltigen erwerfungen Adus der Reformationszeit wird desagt, dass 31e
den auDens- und Lehrstand der gegenwärtıgen Kirchen nıicht mehr reffen [TIt-
tens schlieislich verpflichten sıch dıie Kirchen, ihre Gemeinschaft 1N Zeugn1s und
IIenst vertiefen, Was VOT em HTC kontinulerliche Lehrgespräche seschehen
soll In diesem S1Inne en die me1listen lutherischen, reformierten und unıerten
Kırchen Europas SOWI1e die Waldenser und dıie Böhmischen Brüder aufgrund der
Leuenberger Konkordie Kirchengemeinschaft Tklärt

DI1ie skandiınavıischen Iutherischen Staatskirchen unterzeichneten die Konkordie
zunächst nıiıcht S1e jedoch ihrer Erarbeitung beteiligt und nehmen auch
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den kontinulerlichen Lehrgesprächen, der Vollversammlung der Leuenberger
Kirchengemeinschaft und ihrem Exekutivausschuss teil Darum werden die I
therischen Staatskirchen Skandinavlens 1N der Leuenberger Kirchengemeinschaft
qls sox „beteı1ligte Kirchen“ VO  - den Signatarkırchen unterschieden. DIie e-
rische Kirche Norwegens hat sich jedoch 1 November 1999 entschlossen, eben-

Signatarkirche werden. Ihr folgte 2001 die Evangelisch-Lutherische Kıirche
1n Dänemark. on 1997 fand elne wichtige Erweıterung der LKG S we1l 1n
diesem Jahr die methodistischen Kirchen Europas aufgrund einer mi1t der LKG DE
me1lınsamen „Erklärun ZiUI Kirchengemeinschaft“ 1N die Kirchengemeinschaft auf-
9wurden.

Wiıchtig für das Verständnis der Leuenberger Kirchengemeinschaft 1st folgendes:
S1e 1st keine Kirchenverein1igung, sondern e1InNne Kirchengemeinschaft. DIie Kirchen
bleiben a1sS0 organisatorisch selbständig und en weiterhıin die Freiheıit, ihre Ord:
nungen ach ihrem ıllen sestalten. Deshalb hat die LKG auch keine e1igene
Rechtsgestalt; S1e ist 1ın ihrem Handeln 9anz Uun! 9ar VO  — ihren Kıirchen a  ang1ı
LIe Kirchen verbleiben auch 1n ıhren angestammten konfessionellen /usammen-
hängen un! Verbänden, 1E ehalten ihre konfessionelle Eıgenprägung. S1e VCI1-

pflichten sich jedoch, die Gemeinsamkeiten mi1t den Kıirchen der anderen Konfes-
S10N vertiefen. Kirchengemeinschaft el W1€e gesagt konkret Kanzel- un!
Abendmahlsgemeinschaft. DIe Kirchen erkennen ıhre Taufen und damıt auch ıhre
Mitglieder gegense1t1 d S1e erkennen ihre Amter gegenseı1t1ig d und S1€e felern
mıteinander Abendmahl Uulserdem wollen S1e hinsichtlic. ihres Zeugn1sses uUun!
Dienstes der Welt möglichst vIiel gemeınsam u  S

DIe Europäische Baptistische Föderation 1st e1ne Gemeinschaft VO  e 5()
nationalen baptistischen Gemeindehbünden S1e ist ebensowen1$ W1€e die LKG e1in
eigenständı1ges Kirchengebilde, sondern e1in OoTum VO  — geistlicher Gemeinschaft
und Kooperatıon Zzwıischen den selbständigen Gemeindebünden, die ıhr beteiligt
S1INd. Wl1e ist CS T den Konsultationen der Leuenberger Kirchengemeinschaft
mi1t der Europäischen Baptistischen Föderation sekommen?

Den Anlass dazu bot die kırchengeschichtliche Lage, W1€e S1e sich se1t dem Fall des
el1sernen orhangs 1ın kuropa ergeben hat Kuropa ist jetzt nıcht mehr 1LL1UT Weste11-
1O0DA DbZw. die Europäische Geme1inschaft, sondern FKuropa ist 1n der Tat wıieder der

Kontinent, der VOT der Aufgabe steht, zusammenzuarbeiten un 111171N6171-

zuwachsen. C 11UT1 auf polıtischer Ebene wiıird zunehmend europälisch edacht
und sehandelt, sondern auch auf kirchlicher ene. Wenn die Kırchen nıcht e1ne
europäische Identität entwickeln, werden S1E auf die polıtisch-gesellschaftlıchen
Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft nicht angemessen reagiıeren kön-
1ICH: Dementsprechend hat die römisch-katholische Kirche auch recht bhald e1Ine
europäische Bischofskonferenz organısıiert. Für die orthodoxen Kirchen Kuropas
spricht der ökumenische Patriıarch VO  - Konstantinopel. DIe evangelıschen Kıirchen
Europas sind jedoch vielfältig, dass S1€E 6S schwer hatten und aben, ihre europä-
ische Berufung wahrzunehmen. Wo Sibt 6S eın FOorum, das dıie evangelıschen KKr
chen Kuropas gemeınsamem Zeugn1s und Dienst verbinden kann?
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1992 fand 1n udapest e1InNe Europäische Evangelische Versammlung Man
hat dort die Leuenberger Kirchengemeinschaft gebeten, „der Verpflichtung der
evangelıschen Kirchen gemeiınsamem Zeugn1s un! IIienst mehr als bisher Aus-
druck Seben, und Z W aT indem serade auch das Verhältnis jenen Kıirchen,
mi1t denen keine Kirchengemeinschaft besteht, eklärt wıird DIiese Bıtte der 1170=
päischen Evangelischen Versammlung hat die Leuenberger Vollversammlung 1994
ın WI1ien DOS1t1V aufgenommen. Der deutsche Methodist KARL EINZ (JIGT hat 1
Rundbrief des „Vere1ins ZUT Erforschung freikirchlicher Geschichte und Theolo-
gle“ VefGT) VO August 1996 diesen Vorgang mi1t folgenden Worten ommentiert:
„Damiıt 1st der Leuenberger Kirchengemeinschaft e1ıne CC Aufgabe kiırchenpoliti-
scher Art zugefallen, die anfangs nıicht intendiert Wäl. S1e wird IT1 orlentiert,
dass Leuenberg SOzusagen den 1SC. bereitstellt, dem der europäische Protestan-
t1Smus mi1teinander spricht“ (S
on bevor die Leuenberger Vollversammlung 1994 1N Wıen a kam 6S

eliner ersten inoffiziellen Konsultation zwıschen Baptısten un Leuenbergern. [)as
Konfessionskundliche nstitut 1N Bensheim hat S16 1mM November 1993 organıslert.
[)as Schlussdokument dieser inoffiziellen Konsultation wurde auch 1 Mater1al-
dienst des Konfessionskundlichen Instituts abgedruckt 37£) Wır 71-
ti1eren daraus die entscheidenden Satze

„Aufgrund Austausches kommen WIT dem chluss, dass ZW1-
schen den der Leuenberger Konkordie beteiligten Kirchen und den Bap-
tisten auf europäischer Ebene e1in Dialosg seführt werden sollte, un! WIT
hitten die Vollversammlung der Leuenberger Kıirchen un! ber die Eu-
ropäıische Baptistische Föderation dıie baptistischen Gemeindebünde, die
aTiIur notwendigen Schritte unternehmen.“

Kın espräc. zwıschen ‚.Leuenberger Kirchen’ und Baptısten wird da:
VO  - ausgehen, dass sich el1! Se1iten Jje auf iıhre We1se den mpulsen der
Reformation verpflichtet w1ssen uUun! bemüht Sind, diese 1n der Gegenwart
verantwortlich ZU 1ISETuc bringen.“

AUFT dem Wes VO  e einem Gegeneinander oder unverbundenen Nebene1-
nander voller Kirchengemeinschaft Sıbt 6S viele Zwischenstufen.“

Der HAL dieser inoffiziellen Konsultation ist TE111C. auf baptıstischer Se1ite
nächst nirgendwo sehört und hbeantwortet worden. uch auf Leuenberger Se1ite tat
sich MICHTS:; vielmehr gab 6S VO  — Se1l1ten lutherischer Vertreter klaren 1derTr-
Spruc. mehr Geme1inschaft m1t Baptisten. Dass 6S schlieislich doch och e1-
11 chriıtt welter SinNg, ist 1 wesentlichen dem Methodisten KARL-HEINZ VOIGT
verdanken. Er rief 1n seiInem schon genannten Aufsatz 1 Rundbrief des
die Baptısten auf, sıch dem Dialog m1t den Leuenbergern tellen Andernfalls De:
stünde die Gefahr, dass dıe Baptısten europaweıt als auiserhalb des Protestantismus
tehend angesehen würden. OI

SIM Deutschland machen Freikiırchen dıe rfahrung, dass dıe Landes-
kirchen für den ‚deutschen Protestantismus‘ sprechen, auch WEeI1111 S1e Adus-

ScCh11eEe  16 die EKD me1linen. Auf der europäischen ene wird sich das ENT-
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sprechend wliederholen, WEe11171 die Freikirchen sich nıcht als Partner und
Teilnehmer theologischen espräc. auf europäischer ene anhbieten
und bereithalten. Dazu S1ibt 6S Zl1L e1it keine andere Möglıchkeit, qals sich
mi1t der rage der Zuordnung Leuenberg auseinanderzusetzen‘“‘ (S Sf£.)

1uch 1 persönlichen espräc. mi1t dem Verfasser SOWIE be1 eiInem Besuch 1 1JO=
zentenkolleg1ium des baptistischen Theologischen Sem1inars 1N Hamburg hat KARI1.--
HEINZ (MGT diese IC schr nachdrücklich und überzeugend vertreten Daraufhin
hat das Dozentenkollegium die Bundesleitun des Bundes Evangelisch-Freikirchli-
cher Geme1inden 1n Deutschland (BEFG) gebeten, CIn offizielles espräc. zwıischen
Baptısten und Leuenbergern anzustolsen. Die Bundesleitung chrıeh 1mM November
1996 atuıch tatsächlıc die LKG mi1t der Bıtte, offizielle Konsultationen aufzuneh-
HICI DIiese Biıtte wurde VO Exekutivausschuss der LK der 1mM Fehruar 1997
In Tallınn al  © DOS1tIV aufgenommen. £e1: Seiten stellten daraufhın elegatı-
OM Es dauerte verschledener Terminschwierigkeiten jedoch
Z7We1 ahre, nämlıch hıs ZUE Februar 1999 bıs die Konsultationstagung 'qgTT-
en konnte. Man hatte sıch zunächst verständiıgt, dass die baptistische elegati-

überwiegen VO  — Mi  1edern des deutschen Bundes hbesetzt wurde, wobe1l die
EBFE JITC ihren Generalsekretär vertreten se1n sollte DIie Leuenberger baten auf
dem ersten TIreffen jedoch datum. dass die baptistische Delegatıon stärker europDa-
isch werden mOöge e1in verständlicher un! dann auch erfüllter unsch

Hrei Konsultationstagungen fanden 1n Berlin die letzte 1 Februar 2000
1MmM Bildungszentrum des BEFG in Elstal be1 Berlin hıs e1In seme1insamer Bericht
fert1  estellt WAT. Der vollständige deutsche lext dieses Berichtes 1
dokumentarischen Teil *

Der Bericht VO  — den Konsultationen einschließlich der darın enthaltenen EMmMpD-
fehlungen) wurde VO Exekutivyvkomitee der EBE alle Mitgliedsbünde geschickt
und SCHi1e  ich auf dem Counciıl der Delegiertenversammlung) der EBE VO

September 2000 1N Rıga diskutiert und ZALT: Abstimmung este Das Councıl
hat 1h: einmütıg angenommMe und einen entsprechenden Beschluss ber das WEe1-
tere orgehen getroffen. Der Wortlaut des Beschlusses sıch ebenfalls
1 dokumentarischen Teıil

uch das Exekutivyvkomitee der LKG ahm den Bericht und ıh: der Voll-
versammlung der LKG VO 19 25 Jun1 2001 1n Belfast NVUI. Dort wurde ohne
jede Gegenstimme beschlossen, den Empfehlungen des Berichts folgen. Di1ie e1IN-
schlägıgen Abschnitte AUS dem Abschlussbericht der Vollversammlung werden
ten dokumentiert.“

Die weılteren Schritte werden TI olgende sSe1IN. DIe Exekutivyvkomitees beider
Seiten. der LKG W1e der EBF, mMussen siıch ber die personelle Zusammensetzung
und die HNa  IC Aufgabenstellung der vereinbarten Dialogkommission verstan-

Eıne englische un französische Übersetzung annn 1118  — VO  < der Wehsite der Leuenberger
Kıirchengemeinschaft (www.leuenberg.net) herunterladen.
Der gesamte Abschlussbericht ist ebenfalls auf der Wehysite der LKG inden
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en Jas Exekutivyvkomitee der LKG wIıird ihr egenüber auf -Se1ite einladen,
sich den beiden 181  S beschlossenen Lehrgesprächsgruppen beteiligen. DIie
Themen dieser Gruppen S1nNd: „Gestalt und Gestaltung protestantischer Kıirchen in
einem sıch verändernden Europa‘“, SOWIE Der mıiss1ionarısche Auftrag der Kirchen
1N Europa”. IDIies be1ides sSind Themen, die auf baptistischer Se1ite tradıtionell auf
SrOlses Interesse und eigenes Kngagement stolen. DIe Voraussetzungen für e1in DE
deihliches Miteinander S1Ind 1N dieser Hınsıcht also egeben. In welchem Land und
1n welchem Umfang atuıch auf nationaler ene Gesprächskontakte Uun! Kooperatı-
OTIEIN zwischen Leuenberger Mitgliedskirchen und baptistischen Büunden aufgebaut
werden, wI1rd siıch ZeISEN. Die 1G116 OTM der Zusammenarbeit WwIrd jedenfalls auf
jeder ene Uun! ın jeder Hınsıicht Geduld un! den beharrlichen ıllen eistli-
cher Gemeinschaft voraussetzen, damıt die apostolische Mahnung (Eph 4, 15) be
achtet wIird, ass WI1Tr „wahrhaftig Ssind 1N der Laiebe*

Dokumentatıon der eExX{ie

a) Bericht ber eine Konsultation zwıschen der Europäischen Baptıs-
tischen Foderation un!: der Leuenberger Kirchengemeinschaft, Ver -

abschiedet 24./25.2.2000 iın Elstal

Die Leitung des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden 1n der Bundesre-
publik Deutschland (BEFG) hat 1n Abstimmung mi1t der Europäischen Baptıstı-
schen Föderation 1 November 1996 den Exekutivausschuss der Le1u-
enberger Kirchengemeinschaft die Bıtte Serichtet, 1N Gespräche ber eine
mögliche Zusammenarbeıit zwıischen den Baptısten und der Leuenbergser Kirchen-
gemeinschaft 1ın FKuropa einzutreten. Vom Exekutivausschuss wurde diese Bıtte 1
Januar 1997 11NiIer eZzu auf einen Beschluss der Vollversammlung der LKG 1n
Wı1en VO Ma1ı 1994 aufgenommen. DDort e1 .„Auch WEe1111 mi1t manchen
dieser (sc. evangelischen) Kırchen VO Kirchengemeinschaft heute leider och
nıcht möglich 1St, aı doch 1n132  Uwe Swarat  digen. Das Exekutivkomitee der LKG wird ihr Gegenüber auf EBF-Seite einladen,  sich an den beiden neu beschlossenen Lehrgesprächsgruppen zu beteiligen. Die  Themen dieser Gruppen sind: „Gestalt und Gestaltung protestantischer Kirchen in  einem sich verändernden Europa“, sowie „Der missionarische Auftrag der Kirchen  in Europa“. Dies beides sind Themen, die auf baptistischer Seite traditionell auf  großes Interesse und eigenes Engagement stoßen. Die Voraussetzungen für ein ge-  deihliches Miteinander sind in dieser Hinsicht also gegeben. In welchem Land und  in welchem Umfang auch auf nationaler Ebene Gesprächskontakte und Kooperati-  onen zwischen Leuenberger Mitgliedskirchen und baptistischen Bünden aufgebaut  werden, wird sich zeigen. Die neue Form der Zusammenarbeit wird jedenfalls auf  jeder Ebene und in jeder Hinsicht Geduld und den beharrlichen Willen zu geistli-  cher Gemeinschaft voraussetzen, damit die apostolische Mahnung (Eph 4, 15) be-  achtet wird, dass wir „wahrhaftig sind in der Liebe“.  2. Dokumentation der Texte  a) Bericht über eine Konsultation zwischen der Europäischen Baptis-  tischen Föderation und der Leuenberger Kirchengemeinschaft, ver-  abschiedet am 24./25.2.2000 in Elstal  Die Leitung des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in der Bundesre-  publik Deutschland (BEFG) hat in Abstimmung mit der Europäischen Baptisti-  schen Föderation (EBF) im November 1996 an den Exekutivausschuss der Leu-  enberger Kirchengemeinschaft (LKG) die Bitte gerichtet, in Gespräche über eine  mögliche Zusammenarbeit zwischen den Baptisten und der Leuenberger Kirchen-  gemeinschaft in Europa einzutreten. Vom Exekutivausschuss wurde diese Bitte im  Januar 1997 unter Bezug auf einen Beschluss der Vollversammlung der LKG in  Wien vom Mai 1994 gerne aufgenommen. Dort heißt es: „Auch wenn mit manchen  dieser (sc. evangelischen) Kirchen volle Kirchengemeinschaft heute leider noch  nicht möglich ist, kann doch in ... multilateralen Beziehungen vieles gemeinsam ge-  tan werden ... Die LKG will das ihr Mögliche tun, damit die mit diesen Partnern  bereits gegebene Gemeinschaft vertieft und erweitert werden kann, so dass eine vol-  le Kirchengemeinschaft und gegenseitige Anerkennung möglich werden“ (Wach-  sende Gemeinschaft in Zeugnis und Dienst, 1995 Frankfurt/M., S. 264). Diese Äu-  ßerung der Vollversammlung nahm Bezug auf ein inoffizielles Gespräch zwischen  baptistischen, reformierten, lutherischen und unierten Theologen im November  1993, das einen „Vorschlag für einen Dialog und eine intensivere Zusammenarbeit  zwischen den an der Leuenberger Konkordie beteiligten Kirchen und den Baptis-  ten“ (a. a. O., S. 174-180) unterbreitet hatte.  Hinter der Bitte des BEFG und der EBF standen geistliche Gründe in Verbindung  mit einer bestimmten Deutung der gegenwärtigen kirchengeschichtlichen Lage. Die  Baptisten bekennen, dass „die sichtbare Gemeinschaft aller Glaubenden und damitmultilateralen Beziehungen vieles geme1ınsam DE
tan werden132  Uwe Swarat  digen. Das Exekutivkomitee der LKG wird ihr Gegenüber auf EBF-Seite einladen,  sich an den beiden neu beschlossenen Lehrgesprächsgruppen zu beteiligen. Die  Themen dieser Gruppen sind: „Gestalt und Gestaltung protestantischer Kirchen in  einem sich verändernden Europa“, sowie „Der missionarische Auftrag der Kirchen  in Europa“. Dies beides sind Themen, die auf baptistischer Seite traditionell auf  großes Interesse und eigenes Engagement stoßen. Die Voraussetzungen für ein ge-  deihliches Miteinander sind in dieser Hinsicht also gegeben. In welchem Land und  in welchem Umfang auch auf nationaler Ebene Gesprächskontakte und Kooperati-  onen zwischen Leuenberger Mitgliedskirchen und baptistischen Bünden aufgebaut  werden, wird sich zeigen. Die neue Form der Zusammenarbeit wird jedenfalls auf  jeder Ebene und in jeder Hinsicht Geduld und den beharrlichen Willen zu geistli-  cher Gemeinschaft voraussetzen, damit die apostolische Mahnung (Eph 4, 15) be-  achtet wird, dass wir „wahrhaftig sind in der Liebe“.  2. Dokumentation der Texte  a) Bericht über eine Konsultation zwischen der Europäischen Baptis-  tischen Föderation und der Leuenberger Kirchengemeinschaft, ver-  abschiedet am 24./25.2.2000 in Elstal  Die Leitung des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in der Bundesre-  publik Deutschland (BEFG) hat in Abstimmung mit der Europäischen Baptisti-  schen Föderation (EBF) im November 1996 an den Exekutivausschuss der Leu-  enberger Kirchengemeinschaft (LKG) die Bitte gerichtet, in Gespräche über eine  mögliche Zusammenarbeit zwischen den Baptisten und der Leuenberger Kirchen-  gemeinschaft in Europa einzutreten. Vom Exekutivausschuss wurde diese Bitte im  Januar 1997 unter Bezug auf einen Beschluss der Vollversammlung der LKG in  Wien vom Mai 1994 gerne aufgenommen. Dort heißt es: „Auch wenn mit manchen  dieser (sc. evangelischen) Kirchen volle Kirchengemeinschaft heute leider noch  nicht möglich ist, kann doch in ... multilateralen Beziehungen vieles gemeinsam ge-  tan werden ... Die LKG will das ihr Mögliche tun, damit die mit diesen Partnern  bereits gegebene Gemeinschaft vertieft und erweitert werden kann, so dass eine vol-  le Kirchengemeinschaft und gegenseitige Anerkennung möglich werden“ (Wach-  sende Gemeinschaft in Zeugnis und Dienst, 1995 Frankfurt/M., S. 264). Diese Äu-  ßerung der Vollversammlung nahm Bezug auf ein inoffizielles Gespräch zwischen  baptistischen, reformierten, lutherischen und unierten Theologen im November  1993, das einen „Vorschlag für einen Dialog und eine intensivere Zusammenarbeit  zwischen den an der Leuenberger Konkordie beteiligten Kirchen und den Baptis-  ten“ (a. a. O., S. 174-180) unterbreitet hatte.  Hinter der Bitte des BEFG und der EBF standen geistliche Gründe in Verbindung  mit einer bestimmten Deutung der gegenwärtigen kirchengeschichtlichen Lage. Die  Baptisten bekennen, dass „die sichtbare Gemeinschaft aller Glaubenden und damitIIe LKG 111 das ihr ögliche tu:  5 damıt die mi1t diıesen Partnern
bereits egebene Gemeinschaft vertieft und erweltert werden kann, dass e1ne vol-
le Kirchengemeinschaft uUun! gegenseı1t1ige Anerkennung möglıch werden“‘ (Wach
sende Geme1inschaft 1N Zeugn1s und Dıienst, 1995 Frankfurt/M., 264) LDIiese Ala
ernl der Vollversammlung ahm eZu auf e1n inoffizielles espräc zwischen
baptıstischen, reformierten, lutherischen und ınıerten Theologen 1mM November
1993,; das einen „Vorschlag für einen Dialos und e1ine intensivere Zusammenarbeit
zwıischen den der Leuenberger Konkordie beteiligten Kirchen und den aptıs-
ten  c (a ©: 74-180) unterbreitet hatte

Hınter der Bıtte des BEFG und der EBE standen geistliche TUN! 1n Verbindung
mi1t eliner bestimmten Deutung der gegenwärtıigen kirchengeschichtlichen Lage. DIie
Baptısten bekennen, dass „die sichtbare Gemeinschaft er Glaubenden und damıt
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ihr glaubwürdiges Zeugn1s VOT erelt“ dem „Wille (n) Gottes entspreche. „Des
halb beten s1eEine neue Form der Zusammenarbeit  183  ihr glaubwürdiges Zeugnis vor aller Welt“ dem „Wille(n) Gottes“ entspreche. „Des-  halb beten (sie) ... mit den Christen der ganzen Erde um Erneuerung aller Gemein-  den und Kirchen, dass mehr gegenseitige Anerkennung möglich werde und Gott  uns zu der Einheit führe, die er will“ (Rechenschaft vom Glauben, Teil 2, I, 7). Zu  dieser geistlich-ökumenischen Motivation trat die Einsicht, dass seit dem Fall des  „Eisernen Vorhangs“ Europa politisch und auch kirchlich zusammenwächst. Dabei  hat sich herausgestellt, dass die Leuenberger Kirchengemeinschaft die für die evan-  gelische Christenheit Europas am ehesten repräsentative Gemeinschaft ist und in  Zukunft noch stärker in die Rolle „der Stimme der evangelischen Kirchen Europas“  hineinwachsen wird. Mit den Methodisten gehört bereits eine klassische Freikirche  in die Gemeinschaft mit den Leuenberger Signatarkirchen. Die Baptisten verstehen  sich als evangelische Freikirche und sind unter allen Freikirchen in Europa am wei-  testen verbreitet. Sie wollen deshalb im kirchlich zusammenwachsenden Europa  nicht abseits stehen, sondern erstreben eine verbindliche Kooperation mit und auf  längere Sicht auch eine Mitgliedschaft in der Leuenberger Kirchengemeinschaft.  Im Verlaufe des Jahres 1998 wurden auf beiden Seiten Arbeitsgruppen berufen,  die ihre konsultativen Gespräche im Februar 1999 aufnahmen. Die Arbeitsgruppen  haben sich auf folgenden gemeinsamen Bericht geeinigt:  I Die Gesprächspartner und die ihnen schon gegebene Gemeinschaft  1. Die Gesprächspartner  a) Die Partner  Zur EBF gehören 50 nationale Bünde, die ihrerseits aus 11.000 Gemeinden beste-  hen. Die EBF ist somit in fast allen europäischen Ländern und darüber hinaus in elf  Staaten des Nahen Ostens und Zentralasiens vertreten. Gemäß dem baptistischen  Gemeinde- und Kirchenverständnis besitzt jede Einzelgemeinde in lehrmäßigen,  strukturellen und disziplinarischen Fragen uneingeschränkte Autorität, die in der  alleinigen und letztgültigen Autorität der Heiligen Schrift wurzelt und sich an ihr  auszuweisen hat. Aber die Zusammengehörigkeit in Bünden und in der EBF ent-  hält eine Verpflichtung zur gegenseitigen Information und Absprache, vor allem  aber zu gemeinsamem Dienst und gemeinsamem Zeugnis.  Geschichtlich sind die EBF und die nationalen Bünde aus independentistischen  und kongregationalistischen Ursprüngen in England und Holland (17. Jh.) sowie täu-  ferischen Gruppen in Deutschland und in der Schweiz (16. Jh.) und Missions- und  Erneuerungsbewegungen (J. G. Oncken) im 19. und 20. Jh. (Deutschland, Russland  etc.) hervorgegangen. Die baptistischen Gemeinden verstehen sich als Freikirchen.  Die durch die Leuenberger Konkordie verbundenen Kirchen lutherischer, refor-  mierter und unierter Prägungen gehen auf die Reformation des 16. Jh. in Deutsch-  land und der Schweiz zurück. Die LKG besteht aus über 100 selbständigen Signa-  tarkirchen, die in ihrem nationalen Kontext Minderheits- oder Mehrheitskirchen,  Freikirchen, Volks- oder Staatskirchen sein können. Durch eine besondere „Ge-  ThGespr 2001 ° Heft 4mıit den Christen der ganzen Erde krneuerun er Geme1n-
den un! Kıirchen, dass mehr gegenseıit1ge Anerkennung möglich werde Uun! ott
UullSs der Einheit führe, die will““ (Rechenschaft VO Glauben, e1l Z 1, %) Zı
dieser seistlich-Okumenischen Motivation tTaTt die Einsicht, dass se1t dem Fall des
„EFisernen orhangs“ Kuropa politisch und auch kirchlich zusammenwächst. Dabe1
hat sich herausgestellt, dass die Leuenberger Kirchengemeinschaft die für die ‚Vall-

elische Christenheit Kuropas ehesten repräsentatıve Gemeinschaft ist und 1N
Zukunft och stärker 1n die “der Stimme der evangelischen Kirchen Kuropas  c
hineinwachsen wIrd. Miıt den Methodisten sehört bereits 1ne klassische Freikirche
1n die Gemeinschaft m1t den Leuenberger Sıgnatarkırchen. DIe Baptısten verstehen
sıch als evangelische Freikirche und S1ind unen Freikirchen in EKuropa We1l1-
testen verbreitet. S1e wollen eshalb 1 kirchlich zusammenwachsenden Kuropa
nicht ahse1ts stehen, sondern erstreben e1InNne verbindliche Kooperatıon mi1t und auf
ängere C auch e1ne Mi  1edschaft 1N der Leuenberger Kirchengemeinschaft.

Im erlautfe des Jahres 1998 wurden auf beiden Se1iten Arbeitsgruppen berufen,
die ihre konsultativen Gespräche 1 Februar 1999 aufnahmen. DIe Arbeitsgruppen
en sıch auf folgenden gemeinsamen Bericht geein1gt:

Dite Gesprächspartner und dtie ıhnen schon gegebhene Gemeinschaft

IIe Gesprächspartner

a) Dıi1ie Partner
ZUIr EBE ehören 5() nationale ünde, die ihrerseits dus Gemeinden beste-
hen Die EBE ist SOm1t in fast en europäischen Ländern und darüber hinaus 1n elf
Staaten des en ()stens und Zentralasiens verireten eCma dem baptıstiıschen
Gemeinde- und Kirchenverständnis besıtzt jede Eınzelgemeinde In lehrmäfisigen,
stru  rellen und diszıplinarıschen Fragen uneingeschränkte Autori1tät, die in der
alleinıgen uUun! letztgültigen Autorı1ität der eılıgen Schrift wurzelt und sich ihr
aUsSsZUuwelsen hat ber die Zusammengehörigkeit 1n Bünden und 1N der EBF ENT-
hält eine Verpflichtung ZIUT gegenseıtigen Information und Absprache, VOT em
aber gemeiınsamem DIienst und gemeınsamem Zeugn1s

Geschichtlich sind die EBE und die nationalen un Adus independentistischen
und kongregationalistischen rsprungen 1n England und Holland (47 SOWI1E ta1l-
ferischen Gruppen 1N Deutschland und in der chweiz (16 und Mi1ss10ns- und
Erneuerungsbewegungen Oncken) m 19 und (Deutschland, Russland
etc.) hervorgegangen. DI1ie baptistischen Gemeinden verstehen sich als Freikirchen.

Die HEG die Leuenberger Konkordie verbundenen Kirchen lutherischer, refor-
mlerter und unlerter Prägungen en auf die Reformation des 16 1n Deutsch-
and und der chwe17 zurück. DIe LKG besteht Adus ber 100 selbständigen 19nNa-
tarkırchen. die 1N ihrem nationalen Kontext Minderheits- oder Mehrheitskirchen,
Freikirchen, S- oder Staatskirchen se1n können. 1irC eine besondere GE
ThGespr 200[ Heft



134 Uwe Swarat

me1insame Erklärung‘“ sind dıe methodistischen Kirchen Kuropas 1 Januar 1997
74111 LKG hinzugekommen. DIe Iutherischen Kirchen Dänemarks, Finnlands, slands
und chwedens en die Leuenberger Konkordie nıcht unterzeichnet, verstehen
sich aber. da S1Ee den Lehrgesprächen, Vollversammlungen und auch Exekutiv-
atısschuss teilhaben, als der Leuenberger Konkordie beteiligte Kirchen Dagegen
ist die Kıirche VO  — Norwegen se1t November 1999 Signatarkırche der LK!  C

DIie Dialoge
Auf Weltebene hat 6S zwıschen den Baptısten un Reformierten (1973-1976) SOWI1eE
zwıischen Baptısten Uun! Lutheranern (1986-1989) offizielle theologische Gesprä-
che egeben, die 1971 bzw. 1990 mi1t „Berichten“ abgeschlossen wurden. S1e lie-
gen den Kırchen FL Rezeption VOTL. In ihnen S1Ind beac  a Geme1insamkeıiten
un! beschwerliche Differenzen festgestellt, aber auch Empfehlungen für die We1-
terarbeit ausgesprochen worden. Aut nationaler europäischer Ebene en gleich-

solche offiziellen Gespräche stattgefunden (Vereinigtes Königreich, Niederlan-
de 1982; Bundesrepublik Deutschland -1Deutsche Demokratische Repu-
hlık -1 Norwegen 1984-1989) Baptısten und Kirchen der Leuenberger
Konkordie arbeiten 1n Arbeitsgemeinschaften der christlichen Kirchen Deutsch-
and etc.), 1N Kirchenhbünden (Frankreich) oder 1N besonderen Formen VO  -

Kirchengemeinschaft (Italien, Belgien, auf Gemeindeebene auch in Gro{fsbri
tannien) ININ! Hınzu kommen Gespräche auf Welt- W1€e auf natıonaler ene,
die Erklärungen eführt aben, die erunglimpfungen und Verdammungsurteile
aus der Vergangenheit aufgehobenen (vgl die Trklärun der Konferenz der
Evangelischen Kıirchenleitungen 1N der 19  A oder die rklärun des Reformierten
Weltbundes In a]] diesen Außerungen ist VO  e einem en Ma1s Geme1n-
samkeıiten 1n en und Lehre VOIl Baptısten SOWI1E Kirchen der Leuenberger Kon-
kordie die Rede Welches sind diese Gemeinsamkeiten?

DIe bereits egebene Gemeinschaft 1 Glauben
Die Gesprächspartner verstehen sıch geschichtlich un theologisc als Kirchen und
Gemeindebewegungen Jesu Christı, die 1n einem spezliellen Zusammenhang mi1t der
Reformation des 16 stehen. Deshalb ist 1n 1alogen und anderen Dokumenten
VO gemeiınsamen reformatorischen Erbe die Rede, das se1n Zentrum 1mM vangeli-

als der frohen Botschaft VO  an Gottes freler Naı für die ımn der un efange-
HE Menschheit und den einzelnen Stuinder hat.

Das Evangelium bezieht ach semeınsamer Überzeugung se1ne CC und Oll:
macht HIC dıe Person und das Werk Jesu Chrıist1i als Gottes Heıilsgabe die
Menschheit und die Schöpfung. ESUS Christus kennen Baptısten, Luthera-
1ICTI, Reformierte und Unilerte alleın 1ITC die Heıilige chrıft. Von der chrift sel-
ber el Gesprächspartner, „dass die ausschlieisliche Heilsmittlerscha Jesu
hrist1i“ ihre „NHtte* bıildet „ umd die Rechtfertigungsbotschaft als Botschaft VO  —

der freien Naı Gottes Ma{sstab er Verkündigung der Kirche ist“ ( z vgl
Rechenschaft VO Glauben Teil 1 Nr. „Das Evangelıum VO gekreuzigten, auf-
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erstandenen Uun! kommenden Herrn Jesus Christus ist die Miıtte des Neuen Testa-
und damit der ganzen eılıgen Schrift‘). Fuür €e1: Gesprächspartner 1st die

1Eine neue Form der Zusammenarbeit  135  erstandenen und kommenden Herrn Jesus Christus ist die Mitte des Neuen Testa-  ments und damit der ganzen Heiligen Schrift“). Für beide Gesprächspartner ist die  „Bibel ... Gottes Wort in Menschenmund“ (Rechenschaft v. Glauben, ebd.).  Gemeinsam bekennen die Leuenberger Kirchen wie die Baptisten, dass der  „durch das Evangelium von Jesus Christus wirkende Heilige Geist die Gemein-  schaft des Glaubens, die Kirche“ schafft (Baptisten/Lutheraner Nr. 22; Baptisten/  Reformierte Nr. 13). Gemeinsam kennen beide Gesprächspartner bei aller Beto-  nung des Kircheseins der Ortsgemeinde überörtliche Kirchenstrukturen und die  Autorität von Synoden. Sie sind sich einig, dass der überörtlichen Kirchenstruktur  zahlreiche Aufgaben wie Bekenntnisbildung, Mission, Ausbildung, Ordination und  Kirchenrecht zuzuweisen sind. Für beide Gesprächspartner gehören in der Kirche  Geist und Recht, Leben und Ordnungen, Bewegung und Institution unauflöslich  zusammen.  Gemeinsam bekennen die Baptisten und die Leuenberger Kirchen, dass Christus  in seiner Barmherzigkeit die Initiative für das Heil der Menschen ergreift, eine In-  itiative, die nach der menschlichen Antwort des Glaubens verlangt. Insofern kön-  nen Baptisten mit Lutheranern und Reformierten ihr gemeinsames Verständnis des  Evangeliums mit den Artikeln 6 bis 16 der Leuenberger Konkordie zum Ausdruck  bringen, obwohl die Aussagen des Taufartikels (Nr. 14) zu divergierenden theolo-  gischen und praktischen Konsequenzen führen. Während die an der Konkordie be-  teiligten Kirchen diese Aussagen auf die Säuglings- wie auf die Gläubigentaufe be-  ziehen, lassen Baptisten sie nur für die Gläubigentaufe gelten.  In engem Zusammenhang mit dem Evangelium einerseits und der Antwort des  Glaubens andererseits sehen Baptisten und die Kirchen der Leuenberger Konkordie  die Praxis von Taufe und Abendmahl, die Notwendigkeit kirchlicher Ämter inmit-  ten des Priestertums aller Gläubigen und das Leben der Christen als Nachfolge Je-  su. Beide betonen, dass aller dogmatischen wie ethischen Erkenntnis der Christen  norma normans die Heilige Schrift ist, wenngleich es Unterschiede in der Frage des  Zugangs und des Interpretationsschlüssels gibt (Rolle der Bekenntnisse).  Baptisten und die Kirchen der Leuenberger Konkordie praktizieren wechselseitig  eucharistische Gastbereitschaft und stimmen in dem Wissen überein, dass die Welt  des gemeinsamen Zeugnisses und Dienstes der Christen bedarf. Sie bekennen sich  zum missionarischen Auftrag der Christenheit in einer säkularisierten Welt.  3. Mögliche Gemeinschaft des kirchlichen Lebens  Angesichts dieser fundamentalen Gemeinsamkeiten ist der Wunsch nach besserem  Sich-Kennen-Lernen und Sich-Verstehen und die Initiative zu mehr Kooperation  gut begründet. Auch scheint es sinnvoll, in vielen Dingen gemeinsam zu handeln.  Die Gemischte Kommission von Lutheranern und Baptisten hatte im Blick auf  die Gemeinsamkeiten schon 1990 folgende Empfehlungen ausgesprochen:  „Auf der Grundlage des gemeinsamen Verstehens, das wir in bezug auf die Kirche  und ihren Sendungsauftrag erreicht haben, empfehlen wir:  — uns gegenseitig als Gemeinschaften innerhalb der Kirche Jesu Christi anzuerken-  nen;  ThGespr 2001 + Heft 4Gottes Wort 1n Menschenmund“ (Rechenschaft Glauben, ebd.)
Geme1insam bekennen die Leuenberger Kirchen W1e€e die Baptısten, dass der

„düre das Evangeliıum VO  } ESUS Christus wıIirkende Heilige Gelst die Geme1n-
schaft des aubens, die Kıirche“ chafft (Baptisten/Lutheraner NT. ZZ Baptısten/
Reformierte Nr. 13) Geme1insam kennen e1! Gesprächspartner be1 er etO-
nung des Kircheseins der Ortsgemeinde überörtliche Kirchenstrukturen und die
Autorı1ität VO  — Synoden S1e S1INd siıch ein1g, dass der überörtlichen Kıirchenstruktur
zahlreiche ufgaben W1e Bekenntnisbildung, Mission, Ausbildung, Ordination un
Kirchenrecht zuzuwelsen S1nd. Für e1: Gesprächspartner ehören ıN der Kırche
Ge1lst und Recht, en und Ordnungen, ewegun. und Instıtution unauflöslich
IN

Geme1insam bekennen die Baptısten und die Leuenberger Kirchen, dass Christus
1n selner Barmherzigkeit die Inıt1atıve für das e1l der Menschen ergreıift, e1InNne In
ıt1atıve, die ach der menschlichen Antwort des aubens verlangt. Insofern kön-
LG  z Baptısten mıi1t Lutheranern und Reformierten ihr geme1insames Verständnis des
Evangeliums m1t den TuUukeln bis 16 der Leuenberger onkordie ZiLE: Ausdruck
bringen, obwohl die Aussagen des Taufartikels (Nr. 14) dıvergierenden theolo-
ischen und praktischen Konsequenzen führen Während die der Konkordie he-
teilıgten Kirchen diese Aussagen auf die Säuglings- wW1e auf die Gläubigentaufe be
ziehen, lassen Baptısten S1e DEr für die Gläubigentaufe gelten.

In Zusammenhang mi1t dem Evangelhıum elinerse1lits Uun! der Antwort des
aubens andererseits sehen Baptısten und die Kirchen der Leuenberger Konkordie
die Praxıs VO  - aufTtfe und Abendmahl., die Notwendigkeit kirchlicher Ämter 1inmı1t-
ten des Priestertums er Gläubigen und das en der Christen als Nachfolge e

e1 betonen, dass er dogmatischen w1e ethischen Erkenntnis der Christen
WLOVTIMNMANS die Heılıge chriıft 1st, wenngleich 6S Unterschiede 1ın der ra des

Zugangs und des Interpretationsschlüssels Sibt (Rolle der Bekenntnisse).
Baptısten un die Kıirchen der Leuenberger Konkordie praktızıeren wechselseitig

eucharistische Gastbereitschafrt und stimmen 1n dem Wissen überein, dass die Welt
des semeiınsamen Zeugn1sses und Dienstes der Christen bedarf. S1e bekennen sıch
Z m1ss1onNarıschen Auftrag der hristenhe1 1N elIner säkularisierten Welt

öglıche Geme1inschaft des kiırchlichen Lebens
Angesıchts dieser fundamentalen Gemeinsamkeiten 1st der Uunsch ach besserem
Sıiıch-Kennen-Lernen und Sich-Verstehen und die Inıt1atıve mehr Kooperation
Sut egründet. uch scheint 6S SINNVOLL, In vielen Dıngen geme1insam handeln

DIe Gemischte Kommiss1on VO  — Lutheranern und Baptısten hatte 1mM M auf
die Geme1insamkeiten schon 1990 olgende Empfehlungen ausgesprochen:
A der rundlage des gemeinsamen Verstehens, das WITr 1ın eZzu auf die Kirche

und ihren Sendungsauftra erreicht aben, empfehlen WIT
UuNs gegenseıt!: als Geme1inschaften innerhalh der Kırche Jesu Christi anzuerken-
HCH;

ThGespr 200| Heft
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HL1ISETIE Kıirchen un Geme1inden ermutigen, sich dem gegenwärtigen Kampf
für die Durchsetzung der Menschenrechte, die C  a  SM VO  - Gerechtigkeit un
Frieden und die eWahrun:! der Schöpfung beteilıgen;
die Bemühungen HI1ISG16T Geme1nden und Kırchen fördern, die Welt für e1nNne ech-
te Verpflichtung gegenüber Christus dewinnen. Da jedes wahre christliche Zeug-
N1s eiılhabe der Sendung des einen Christus 1St, fordern WIT verstärkte Koordi-
nmerung be1 den mıissionNarıschen Bemühungen Kıirchen und Gemeinden.

ufgrun: UNSECETET Gespräche ber das Herrenmahl empfehlen WIT, die bere1its beste-
en Praxıs der wechselseıtigen Gastbereitschaft Abendmahlstisch bestät1-
gen und fördern“ (Baptisten/Lutheraner Nr. 91 92)

ugleic fragen Christen auf beiden Seıten, ob die Gemeinsamkeiten nıcht A4aUS-

reichend SINd, sich gegenseı1t1 Kirchengemeinschaft qls Geme1inschaft Wort
und Sakrament sewähren.

Dem stehen tiefgreifende theologische Unterschiede zwıischen Baptısten un den
Kıirchen der Leuenberger Konkordie Wıe sSind diese Diıifferenzen 1 Eılın-
zeinen beschreiben un! beurteilen?

H Theologische Differenzen und Hindernisse für FINE Vo Kirchengemeinschaft

Unkenntnis und Vorurteile Uun! andere nicht-lehrmäflsige Faktoren

q) Unkenntnis un Vorurteile
DIe 1n der Leuenberger Kirchengemeinschaft Uun! 1n der EBE zusammengeschlos-

evangelischen Christen kennen einander 11UT csechr vordergründig oder
überhaupt nicht Ihr Wiıssen voneiınander ist 1n der( unterentwickelt. Ihr Gir:
te1l übereinander schwankt deshalb Es Sıbt auf beide Se1iten ewunderun: für den
je anderen Partner und Ablehnung. Reformierte und Lutheraner bewundern die
Geschwisterlichkeit und geistliche Intens1ität baptıstischer Geme1i1nden un! erschre-
cken zugle1ic. ber die Rigıdıtät 1 der Tauffrage. Baptısten wıederum können die
ökumenische Offenheit Iutherischer und reformilerter Ekklesiologıie schätzen.
sleich aber dıie ge1istliche Laxheit vieler Miıtglıeder dieser Kırchen ablehnnen IIieses
chwanken 1n der Wahrnehmung des Je anderen artıners spiegelt sıch auch 1n
den Vorurteılen, die 100828  a übereinander hat So können baptistische Gemeinden
VO  - Lutheranern und Reformierten als Sekten oder Fundamentalisten be
zeichnet werden, un! umgekehrt TIIeCHNANeTNn Baptısten Lutheraner Uun! Reformierte
Taufscheinchristen. Hıer u  arun Verbesserung des gegenseıtigen ennt-
nisstandes und Verstehens NOT.

Andere nicht-lehrmäfsige Faktoren
er „Unkenntnis und Vorurteilen“‘ pielen als Hındernisse gegenseıt1igen erste-
ens sozl1ologische un! rel1ıgionspsychologische Faktoren e1ine Dazu ehören
kulturelle Unterschiede, die Problematik VO enrher un! Miınderheıit, die er-
SCHNI1EALICHE esellschaftliche ©  un: der Leuenberger Kirchen und der Baptısten
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während annlıche Diasporaerfahrungen nnäherungen bewirken können), poli-
tische Kontexte, geschichtliche Erinnerungen, Bildungsunterschiede, unterschiedli-
che Rechtsformen und inanzielle Ressourcen.

och stärker och als die Unkenntnis wiıirken gegenseı1t1ige theologische Verwer-
fungen und Verurteilungen und Verdammungen, die hıs 117 das 16 zurück-
reichen.

erwerfungen gestern Uun! heute

a) Das Problem
DIe Baptısten verwerfen die Säuglingstaufe der Lutheraner und Reformierten qls
aufTtfe VO  D Nichtgläubigen. Umgekehrt beurteilen Lutheraner und Reformierte 6S als
theologisch illegitim und inakzeptabel, dass Baptısten die lutherische und reformi1er-

Praxıs der aufTtfe VO Säuglingen und Kleinkindern für ungültı erklären. Es Sıbt
1n dieser Hınsıcht keinen Konsens 1 Taufverständnis, der ach therischer und
reformierter Überzeugung ZUT Kirchengemeinschaft unbedingt dazuOAuf die-
SCT Überzeugung 1st die Leuenberger Konkordie aufgebaut, denn ach „reformato-
rischer Einsicht istEine neue Form der Zusammenarbeit  187  (während ähnliche Diasporaerfahrungen Annäherungen bewirken können), poli-  tische Kontexte, geschichtliche Erinnerungen, Bildungsunterschiede, unterschiedli-  che Rechtsformen und finanzielle Ressourcen.  Doch stärker noch als die Unkenntnis wirken gegenseitige theologische Verwer-  fungen und Verurteilungen und Verdammungen, die z. T. bis in das 16. Jh. zurück-  reichen.  2. Verwerfungen —- gestern und heute  a) Das Problem  Die Baptisten verwerfen die Säuglingstaufe der Lutheraner und Reformierten als  Taufe von Nichtgläubigen. Umgekehrt beurteilen Lutheraner und Reformierte es als  theologisch illegitim und inakzeptabel, dass Baptisten die lutherische und reformier-  te Praxis der Taufe von Säuglingen und Kleinkindern für ungültig erklären. Es gibt  in dieser Hinsicht keinen Konsens im Taufverständnis, der nach lutherischer und  reformierter Überzeugung zur Kirchengemeinschaft unbedingt dazu gehört. Auf die-  ser Überzeugung ist die Leuenberger Konkordie aufgebaut, denn nach „reformato-  rischer Einsicht ist ... zur wahren Einheit der Kirche die Übereinstimmung in der  rechten Lehre des Evangeliums und in der rechten Verwaltung der Sakramente not-  wendig und ausreichend“ (Artikel 2; vgl. CA 7 und HK, Fragen 54f. und 75f.).  b) Die Verwerfungen der Reformationszeit und andere Differenzen  Die Lutheraner haben in ihrem Augsburger Bekenntnis von 1530 und der Konkor-  dienformel von 1580 gleich mehrere Verwerfungen von Täufern und täuferischen  Lehren ausgesprochen:  „In fünf Artikeln der CA werden die Täufer und ihre Lehren besonders er-  wähnt und verworfen. Artikel 5: ‚Und werden verdammt die Wiedertäufer  und andere, so lehren, dass wir ohn das leibliche Wort des Evangelii den  heiligen Geist durch eigene Bereitung, Gedanken und Werk erlangen‘. Arti-  kel 9: ‚Derhalben werden die Wiedertäufer verworfen, welche lehren, dass  Kindertaufe nicht recht sei‘ Im lateinischen Text wird noch hinzugefügt:  et affırmant sine haptismo pueros salvus fieri (und [die] erklären, dass Kin-  der ohne Taufe gerettet werden). Artikel 12: Damnant Anabaptistas, qui  negant semel iustificatos posse amittere spiritum sanctum (sie verurteilen  die Wiedertäufer, welche sagen: wer einmal gerechtfertigt ist, kann den  Heiligen Geist nicht mehr verlieren). Artikel 16: ‚Hier werden verdammt  die Wiedertäufer, so lehren, dass der obangezeigten keines christlich sei‘  (Christen mögen in Oberkeit, Fürsten- und Richteramt ohne Sünde sein,  nach kaiserlichen und anderen üblichen Rechten Urteil und Recht spre-  chen, Übeltäter mit dem Schwert strafen, rechte Kriege führen:«:£). Artı-  kel 17: ‚Derhalben werden die Wiedertäufer verworfen, so lehren, dass die  Teufel und verdammte Menschen nicht ewige Pein und Qual haben wer-  den‘ (Baptisten/Lutheraner, Nr. 94).  ThGespr 2001 * Heft 4TAEET: wahren Einheit der Kirche die Übereinstimmung ın der
rechten TE des Evangelıums und ıIN der rechten erwa.  n der Sakramente HO
wendi$ und ausreichend“ Artikel Z vgl und Fragen 541 und 5£)

Die Verwerfungen der Reformationszeit und andere Diıifferenzen
DIe Lutheraner en 1n ihrem Augsburger Bekenntnis VO  — 1536 und der Konkor-
dienformel VO  an 1:580) Sleich mehrere erwerfungen VO  — Täufern un! täuferischen
Lehren ausgesprochen:

AI fünf Artıkeln der werden die Täufer und iıhre Lehren besonders C1-
wähnt und verwortfen. Artikel ‚Und werden verdammt dıie Wiedertäufer
und andere, lehren, dass WIT oh das leihliche Wort des Evangelı den
eiligen Ge1lst MrG eisenNE Bereitung, edanken und Werk erlangen‘. Ariı-
kel ‚Derhalben werden die Wiedertäufer verworfen, welche lehren, dass
Kindertaufe nıicht recht SEe1 Im lateinıschen lext wIıird och hınzugefügt
et affırmant SINE baptısmo PUET O05 sSalvus fıeri und |die erklären, dass Kın-
der ohne aufTfe werden). Artıkel Damnant Anabaptistas, gul
NEGANT semel LUStELÄLCALOS Aamıttere spirıtum (sie verurteilen
die Wiedertäufer, welche WCTI einmal Serechtfertigt ist, annn den
eiılıgen Ge1lst nıcht mehr verlieren). Artikel 16 ‚Fier werden verdammt
die Wıedertäufer, Jehren, dass der obangezeigten keines christlich se1
(Christen mogen 1n erkeit, Füursten- und Rıiıchteramt ohne un seh:
ach kaiserlichen und anderen ublıchen Rechten Urteil und Recht SPIC-
chen: Übeltäter mi1t dem chwert strafen, rechte Krıege tTen ©} AT
kel 1 ‚.Derhalben werden die Wiedertäufer verworfen, S! lehren, dass die
Teufel und verdammte Menschen nıcht ew1ge e1ın und Qual en WT -
den (Baptisten/Lutheraner, NT. 94)

ThGespr 200| Heft
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[)a die Baptısten fast alle der genannten „wliedertäuferischen“ Lehren nıcht verire-

ten,; verbleibt als Differenzpunkt 1er N: die ejJahun oder Ablehnung der Kın-
dertaufe und ihrer Heilsnotwendigkeit.

In dem inoffiziellen espräc VO November 1993 wurde darüber hinaus auf
Differenzen 1 Verständnis der 1ıbel, der Kirchenmitgliedschaft, der Ordnung und
Autorität 1n der Gemeinde/Kirche hingewılesen.

elche dieser Differenzen sind kirchentrennend, welche sind schon ausgeraumt,
welchen 11US5S we1ılter gearbeitet werden?

C} Verwerfungen und Differenzen heute Fortschritte LM gegenseltigen Verstehen
Der Dıialog 7zwischen Lutheranern und Baptısten hat 1 MC auıf die erwerfungen
der S19 11SAETUG ebrac W äas auch Reformilerte bejahen können: Ea der
heutigen Beziehung zwischen Lutheranern und Baptısten bleibt lediglich die Leh:

ber die aufTfe 1n umstritten. IIe anderen erwerfungen gelten nıcht für
die Baptısten heute“ (Baptisten/Lutheraner Nr 100) Lutheraner und Reformierte
bringen überdies heute ZU Ausdruck, dass S1e „„d1e Auswirkungen, dıie ihre Lehr:
verurteilungen be1 der Verfolgung der Täufer espielt haben. bedauern. erdies
distanzıeren sıch IC HGTE lutherische und reformierte Tauflehren VO  — der Adus

hergeleıiteten Auffassung, „dass alle Kıiınder etauft werden uUussten oder dass dıie
Kındertaufe die einz1g legitime OTM der a1lie sSe1  CC (Baptisten/Lutheraner, Nr. 99)
Auf evangelıscher Se1ite steht KARL BARTHS autfienre für e1n Gesprächsangebot mı1t
baptıistischer autflehre

Eınen Verständigungsfortschritt zeiıgen auch die „Konvergenzerklärungen der
Kommiss1on für Glauben und Kirchenverfassung des ORK“, der sSog Lıma- Text
VO  > 19892 „ Tatıfe. Eucharistie und Amt* In den Abschnitten 171 und des “Kauıf-
teıls werden Gläubigen- un!| Säuglingstaufe dialogisch aufeinander bezogen Im
schnitt 14 wird festgestellt: A DIeE Taufe ach einem persönlichen Glaubensbekennt-
N1S ist138  Uwe Swarat  Da die Baptisten fast alle der genannten „wiedertäuferischen“ Lehren nicht vertre-  ten, verbleibt als Differenzpunkt hier nur die Bejahung oder Ablehnung der Kin-  dertaufe und ihrer Heilsnotwendigkeit.  In dem inoffiziellen Gespräch vom November 1993 wurde darüber hinaus auf  Differenzen im Verständnis der Bibel, der Kirchenmitgliedschaft, der Ordnung und  Autorität in der Gemeinde/Kirche hingewiesen.  Welche dieser Differenzen sind kirchentrennend, welche sind schon ausgeräumt,  an welchen muss weiter gearbeitet werden?  c) Verwerfungen und Differenzen heute —- Fortschritte im gegenseitigen Verstehen  Der Dialog zwischen Lutheranern und Baptisten hat im Blick auf die Verwerfungen  der CA zum Ausdruck gebracht, was auch Reformierte bejahen können: „In der  heutigen Beziehung zwischen Lutheranern und Baptisten bleibt lediglich die Leh-  re über die Taufe in CA 9 umstritten. Die anderen Verwerfungen gelten nicht für  die Baptisten heute“ (Baptisten/Lutheraner Nr. 100). Lutheraner und Reformierte  bringen überdies heute zum Ausdruck, dass sie „die Auswirkungen, die ihre Lehr-  verurteilungen bei der Verfolgung der Täufer gespielt haben“, bedauern. Überdies  distanzieren sich neuere lutherische und reformierte Tauflehren von der aus CA 9  hergeleiteten Auffassung, „dass alle Kinder getauft werden müssten oder dass die  Kindertaufe die einzig legitime Form der Taufe sei“ (Baptisten/Lutheraner, Nr. 99).  Auf evangelischer Seite steht KArı BaArtus Tauflehre für ein Gesprächsangebot mit  baptistischer Tauflehre.  Einen Verständigungsfortschritt zeigen auch die „Konvergenzerklärungen der  Kommission für Glauben und Kirchenverfassung des ÖRK“, der sog. Lima-Text  von 1982 zu „Taufe, Eucharistie und Amt“. In den Abschnitten 11 und 12 des Tauf-  teils werden Gläubigen- und Säuglingstaufe dialogisch aufeinander bezogen. Im Ab-  schnitt 11 wird festgestellt: „Die Taufe nach einem persönlichen Glaubensbekennt-  nis ist ... die in den neutestamentlichen Schriften am eindeutigsten belegte Praxis.“  Was das Verhältnis von Taufe und Glauben betrifft, wird einerseits gesagt: „Die  Taufe ist nicht nur auf eine augenblickliche Erfahrung bezogen, sondern auf ein le-  benslängliches Hineinwachsen in Christus“ (Lima-Text zur Taufe Nr. 9). Anderer-  seits gilt, dass die Taufe „in der Kirche als Gemeinschaft des Glaubens“ stattfindet.  Deshalb „bildet“, wenn „jemand, der für sich selbst antworten kann, getauft wird,  ... das persönliche Glaubensbekenntnis einen integralen Bestandteil des Taufgottes-  dienstes“ (Lima-Text zur Taufe Nr. 12).  Auf dieser Linie hat die LKG 1994 festgestellt, dass sich nach „unserer heutigen  theologischen Erkenntnis  . die eine Taufe gleichwertig in der Kinder- und Er-  wachsenentaufe“ zeige (Zur Lehre und Praxis der Taufe, Leuenberger Texte 2, 20).  Mit starken Worten hat die LKG die geistliche Bedeutung sowohl der Kinder- wie  der Erwachsenentaufe zum Ausdruck gebracht (ebd.). Demgegenüber wird von  baptistischer Seite an der Gläubigentaufe als der einzig legitimen „biblischen Tau-  fe“ festgehalten. Als „Zeichen der Eingliederung in den Leib Christi‘“ stellt sie für  Baptisten „zugleich die Aufnahme in die sichtbare Nachfolgegemeinschaft der Orts-die 1n den neutestamentlichen Schriften eindeutigsten belegte Praxıs. “
Was das Verhältnis VO  z auftfe und Glauben erı  ‘5 wIıird einerse1its gesagt ; Die
aufTtfe 1st nıcht 11UT auf e1ne augenblickliche IIaNrun: bezogen, sondern auf e1In le
benslängliches Hıneinwachsen 1N Christus“ (Lima-Text V autfe NT. Anderer-
se1ts Sılt, dass die aufTfe IM der Kirche qls Gemeinschaft des aubens  CC statthndet
Deshalhbh -Dildets, WEeI1111 „Jemand, der für sich selbst kann, etauft WITrd,138  Uwe Swarat  Da die Baptisten fast alle der genannten „wiedertäuferischen“ Lehren nicht vertre-  ten, verbleibt als Differenzpunkt hier nur die Bejahung oder Ablehnung der Kin-  dertaufe und ihrer Heilsnotwendigkeit.  In dem inoffiziellen Gespräch vom November 1993 wurde darüber hinaus auf  Differenzen im Verständnis der Bibel, der Kirchenmitgliedschaft, der Ordnung und  Autorität in der Gemeinde/Kirche hingewiesen.  Welche dieser Differenzen sind kirchentrennend, welche sind schon ausgeräumt,  an welchen muss weiter gearbeitet werden?  c) Verwerfungen und Differenzen heute —- Fortschritte im gegenseitigen Verstehen  Der Dialog zwischen Lutheranern und Baptisten hat im Blick auf die Verwerfungen  der CA zum Ausdruck gebracht, was auch Reformierte bejahen können: „In der  heutigen Beziehung zwischen Lutheranern und Baptisten bleibt lediglich die Leh-  re über die Taufe in CA 9 umstritten. Die anderen Verwerfungen gelten nicht für  die Baptisten heute“ (Baptisten/Lutheraner Nr. 100). Lutheraner und Reformierte  bringen überdies heute zum Ausdruck, dass sie „die Auswirkungen, die ihre Lehr-  verurteilungen bei der Verfolgung der Täufer gespielt haben“, bedauern. Überdies  distanzieren sich neuere lutherische und reformierte Tauflehren von der aus CA 9  hergeleiteten Auffassung, „dass alle Kinder getauft werden müssten oder dass die  Kindertaufe die einzig legitime Form der Taufe sei“ (Baptisten/Lutheraner, Nr. 99).  Auf evangelischer Seite steht KArı BaArtus Tauflehre für ein Gesprächsangebot mit  baptistischer Tauflehre.  Einen Verständigungsfortschritt zeigen auch die „Konvergenzerklärungen der  Kommission für Glauben und Kirchenverfassung des ÖRK“, der sog. Lima-Text  von 1982 zu „Taufe, Eucharistie und Amt“. In den Abschnitten 11 und 12 des Tauf-  teils werden Gläubigen- und Säuglingstaufe dialogisch aufeinander bezogen. Im Ab-  schnitt 11 wird festgestellt: „Die Taufe nach einem persönlichen Glaubensbekennt-  nis ist ... die in den neutestamentlichen Schriften am eindeutigsten belegte Praxis.“  Was das Verhältnis von Taufe und Glauben betrifft, wird einerseits gesagt: „Die  Taufe ist nicht nur auf eine augenblickliche Erfahrung bezogen, sondern auf ein le-  benslängliches Hineinwachsen in Christus“ (Lima-Text zur Taufe Nr. 9). Anderer-  seits gilt, dass die Taufe „in der Kirche als Gemeinschaft des Glaubens“ stattfindet.  Deshalb „bildet“, wenn „jemand, der für sich selbst antworten kann, getauft wird,  ... das persönliche Glaubensbekenntnis einen integralen Bestandteil des Taufgottes-  dienstes“ (Lima-Text zur Taufe Nr. 12).  Auf dieser Linie hat die LKG 1994 festgestellt, dass sich nach „unserer heutigen  theologischen Erkenntnis  . die eine Taufe gleichwertig in der Kinder- und Er-  wachsenentaufe“ zeige (Zur Lehre und Praxis der Taufe, Leuenberger Texte 2, 20).  Mit starken Worten hat die LKG die geistliche Bedeutung sowohl der Kinder- wie  der Erwachsenentaufe zum Ausdruck gebracht (ebd.). Demgegenüber wird von  baptistischer Seite an der Gläubigentaufe als der einzig legitimen „biblischen Tau-  fe“ festgehalten. Als „Zeichen der Eingliederung in den Leib Christi‘“ stellt sie für  Baptisten „zugleich die Aufnahme in die sichtbare Nachfolgegemeinschaft der Orts-das persönliche Glaubensbekenntnis einen integralen Bestandte1 des Taufgottes-
dienstes“‘ (Lima-Text Z aufTfe Nr 12)

Auf dieser Liınıe hat dıe LKG 1994 festgestellt, dass sich ach „UMNSCICI heutigen
theologischen Erkenntnis die elıne a1ufe sleichwertig 1N der Kınder- und Er-
wachsenentaufe‘‘ ze1ige Zur TE und Praxıs der aufe, Leuenberger LTexte Z 20)
Miıt starken Worten hat die LKG die geistliche Bedeutung sowochl der Kınder- W1e€e
der Erwachsenentaufe ZU HSGT eDTaC. Demgegenüber WwI1rd VO  e

baptıstischer Se1ite der Gläubigentaufe qals der einz1g legıtiımen „biblischen T aıl:
fe“ festgeh:  en Als „Zeichen der Eingliederung 1ın den Le1ib Christi“ stellt S1E für
Baptısten „zugle1ic die 11manıne 1N dıie sichtbare Nachfolgegemeinschaft der (Jrts:
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gemeinde“ dar. Baptısten erklären aber auch: Wr egegnen den Christen anderer
Kirchen mi1t 1€ un geistlichem Respekt, we1l S1€e W1e€e WIT Hr Gottes Naı
Glhieder un1ıversalen Leib Jesu Christi SiındEine neue Form der Zusammenarbeit  139  gemeinde“ dar. Baptisten erklären aber auch: „Wir begegnen den Christen anderer  Kirchen mit Liebe und geistlichem Respekt, weil sie wie wir durch Gottes Gnade  Glieder am universalen Leib Jesu Christi sind ... Gerade weil wir der Taufe keine  heilsnotwendige Bedeutung zumessen, können wir tiefe geistliche Gemeinschaft  mit allen Christen erleben“ (Wort der Bundesleitung des BEFG an die Gemeinden,  November 1997, Nr. 5; 2f. und 6).  Zu prüfen bleibt, welche Folgen diese Position für das Verständnis von Kirche  und Gemeinde, Gemeindegliedschaft, Gemeindezucht und für das Verständnis von  Ökumene hat.  d) Verwerfungen und Differenzen heute — verbleibende theologische Fragen und Probleme  Die Auszüge aus neueren Dialogergebnissen sprechen alle das Verständnis der Tau-  fe an. Weil die gegenseitige Anerkennung der Taufe noch nicht gegeben ist, bleibt  die Taufe eine noch kirchentrennende Frage und erlaubt noch keine volle Kirchen-  gemeinschaft.  Die Differenzen in der Tauffrage betreffen in erster Linie die Voraussetzungen  für die Taufe auf Seiten ihres Empfängers und insoweit auch das Verständnis der  Taufe. Es darf jedoch nicht übersehen werden, dass es auch weitreichende Gemein-  samkeiten im Verständnis der Taufe zwischen der reformierten, der lutherischen  und der baptistischen Tradition gibt.  In baptistischen Gemeinden und Bünden findet man sowohl ein Taufverständ-  nis, das etwa im Sinne ULrRICcH ZwInGLSs und neuerdings KArı BaArTtus die Taufe  grundsätzlich nur als geistgewirkte Antwort der Gläubigen auf die Anrede durch  das Wort Gottes versteht, wie auch ein Taufverständnis, das die Taufe zugleich als  „sichtbares“ Wort Gottes und Antwort der Menschen betrachtet. Im Bericht vom  baptistisch-reformierten Dialog auf Weltebene 1977 wird von der Taufe gemeinsam  bezeugt (Ziffer 14): „In der Taufe begegnen sich der gnädige Gott und der glauben-  de und bekennende Mensch. Gott handelt in der Taufe, indem er den Menschen  ergreift, und der Mensch handelt, indem er auf die Ansprüche und Verheißungen  der Gnade Gottes antwortet“ (Dokumente wachsender Übereinstimmung, Band I,  2. Aufl. 1991, S. 111). Wenn lutherische, reformierte und unierte Kirchen mündige  Menschen nach deren Bekenntnis taufen, wird diese Taufe von baptistischen Ge-  meinden als biblisch legitim und gültig anerkannt.  Für die Kirchen der Leuenberger Kirchengemeinschaft ist die Taufe eine Gestalt  des Wortes Gottes. Gottes Heil erreicht die Menschen sowohl als gesprochenes Wort  in der Predigt wie als „sichtbares“ Wort in den Sakramenten. Für diese Kirchen  ist das Sakrament Heilsmittel und nicht nur die Antwort des Menschen auf die  ihm zugesprochene und zugewendete Gnade Gottes, nicht nur „die erste Gestalt  ... der menschlichen Entscheidung in der Begründung des christlichen Lebens“  (Karı BarTa). Dies gilt sowohl für die Taufe als auch für das Abendmahl (s. die  klassische Streitfrage der Realpräsenz im Abendmahl).  Angesichts der erkennbaren Gemeinsamkeiten und Unterschiede muss erneut und  in Aufnahme vorhandener Dialogergebnisse an der Frage gearbeitet werden, ob und in-  ThGespr 2001 * Heft 4Gerade we1l WIT der aufTte keine
heilsnotwendige Bedeutung ZUMESSCIL, können WIT efe geistliche Gemeinschaft
mı1t en Christen erleben“ (Wort der Bundesleitung des BEFG die Gemeıinden,
November 1997 Nr. S} D: und

Lar prüfen bleibt, welche Folgen diese Posıtion für das Verständnis VO  S Kıirche
und Gemeinde, Gemeindegliedschaft, Gemeindezucht Uun! für das Verständnis VO  :

Okumene hat

d) Verwerfungen und Differenzen heute verhbleibende theologische Fragen und Probleme
DIe Auszüge Adus HCHSFTEH Dıialogergebnissen sprechen alle das Verständnis der Lanu-
fe Weil die gegenseı1t1ige Anerkennung der aufTte och nicht egeben ist, bleibt
die autfe elne och kirchentrennende ra und rlaubt och keine Vo Kıirchen-
gemeıinschaft.

DIe Differenzen 1n der Tauffrage betreffen 1n erster Linıie die Voraussetzungen
für dıie Taufe auf Seiten ihres Empfängers und 1NsSowelt ailuıch das Verständnis der
aute. Es darf jedoch nıcht übersehen werden, dass auch weıtreichende Geme1n-
samkeıten 1 Verständnis der aufTtfe zwıischen der reformierten, der lutherischen
und der baptistischen Tradition Sibt

In baptistischen Gemeinden und Bünden 1900828  — sowohl e1InNn Taufverständ-
1IS,; das etwa 1 SInne LRICH Z WINGLIS und neuerdings KARL BARTHS die auftfe
srundsätzlich OR DEE als geistgewirkte Antwort der Gläubigen auf die Anrede HITE
das Wort Gottes versteht, W1€e atıch e1In Taufverständnis, das die aufie zugleic. als
„sSiıchtbares“ Wort Gottes und Antwort der Menschen betrachtet. Im Bericht VO

baptıstisch-reformierten Dialos auf Weltebene 1977 wIrd VO  e der aufTie geme1ınsam
bezeugt Ziffer 14) M der auftie egegnen sich der nädıige Gott un der lauben-
de und bekennende Mensch Gott handelt 1N der aufe, indem den Menschen
ersrteHt, und der ensch handelt, indem SI auf die Ansprüche Uun! Verheifßungen
der Na Gottes antwortet“ (Dokumente wachsender Übereinstimmung, Band E

Aufl 1991 J1} Wenn Jutherische, reformierte und unlierte Kirchen mündige
Menschen ach deren Bekenntnis taufen, wI1rd diese aufte VO  — baptistischen Ge-
meinden als 1D11SC egıtım und gültig anerkannt.

Für die Kirchen der Leuenberger Kirchengemeinschaft ist die alre e1InNe Gestalt
des Wortes Gottes. Gottes e1l erreicht die Menschen sowohl als gesprochenes Wort
1ın der Predigt W1e€e qlg „Sıchtbares“ Wort 1N den Sakramenten. Fuür diese Kırchen
ist das Sakrament Heı1ilsmitte und nıcht ur die Antwort des Menschen auf die
ihm zugesprochene und zugewendete Naı Gottes, nıcht 11UT „die GestaltEine neue Form der Zusammenarbeit  139  gemeinde“ dar. Baptisten erklären aber auch: „Wir begegnen den Christen anderer  Kirchen mit Liebe und geistlichem Respekt, weil sie wie wir durch Gottes Gnade  Glieder am universalen Leib Jesu Christi sind ... Gerade weil wir der Taufe keine  heilsnotwendige Bedeutung zumessen, können wir tiefe geistliche Gemeinschaft  mit allen Christen erleben“ (Wort der Bundesleitung des BEFG an die Gemeinden,  November 1997, Nr. 5; 2f. und 6).  Zu prüfen bleibt, welche Folgen diese Position für das Verständnis von Kirche  und Gemeinde, Gemeindegliedschaft, Gemeindezucht und für das Verständnis von  Ökumene hat.  d) Verwerfungen und Differenzen heute — verbleibende theologische Fragen und Probleme  Die Auszüge aus neueren Dialogergebnissen sprechen alle das Verständnis der Tau-  fe an. Weil die gegenseitige Anerkennung der Taufe noch nicht gegeben ist, bleibt  die Taufe eine noch kirchentrennende Frage und erlaubt noch keine volle Kirchen-  gemeinschaft.  Die Differenzen in der Tauffrage betreffen in erster Linie die Voraussetzungen  für die Taufe auf Seiten ihres Empfängers und insoweit auch das Verständnis der  Taufe. Es darf jedoch nicht übersehen werden, dass es auch weitreichende Gemein-  samkeiten im Verständnis der Taufe zwischen der reformierten, der lutherischen  und der baptistischen Tradition gibt.  In baptistischen Gemeinden und Bünden findet man sowohl ein Taufverständ-  nis, das etwa im Sinne ULrRICcH ZwInGLSs und neuerdings KArı BaArTtus die Taufe  grundsätzlich nur als geistgewirkte Antwort der Gläubigen auf die Anrede durch  das Wort Gottes versteht, wie auch ein Taufverständnis, das die Taufe zugleich als  „sichtbares“ Wort Gottes und Antwort der Menschen betrachtet. Im Bericht vom  baptistisch-reformierten Dialog auf Weltebene 1977 wird von der Taufe gemeinsam  bezeugt (Ziffer 14): „In der Taufe begegnen sich der gnädige Gott und der glauben-  de und bekennende Mensch. Gott handelt in der Taufe, indem er den Menschen  ergreift, und der Mensch handelt, indem er auf die Ansprüche und Verheißungen  der Gnade Gottes antwortet“ (Dokumente wachsender Übereinstimmung, Band I,  2. Aufl. 1991, S. 111). Wenn lutherische, reformierte und unierte Kirchen mündige  Menschen nach deren Bekenntnis taufen, wird diese Taufe von baptistischen Ge-  meinden als biblisch legitim und gültig anerkannt.  Für die Kirchen der Leuenberger Kirchengemeinschaft ist die Taufe eine Gestalt  des Wortes Gottes. Gottes Heil erreicht die Menschen sowohl als gesprochenes Wort  in der Predigt wie als „sichtbares“ Wort in den Sakramenten. Für diese Kirchen  ist das Sakrament Heilsmittel und nicht nur die Antwort des Menschen auf die  ihm zugesprochene und zugewendete Gnade Gottes, nicht nur „die erste Gestalt  ... der menschlichen Entscheidung in der Begründung des christlichen Lebens“  (Karı BarTa). Dies gilt sowohl für die Taufe als auch für das Abendmahl (s. die  klassische Streitfrage der Realpräsenz im Abendmahl).  Angesichts der erkennbaren Gemeinsamkeiten und Unterschiede muss erneut und  in Aufnahme vorhandener Dialogergebnisse an der Frage gearbeitet werden, ob und in-  ThGespr 2001 * Heft 4der menschlichen Entscheidun 1n der Begründung des christlichen Lebens“
KARLBARTH). Dies Sılt sowochl] für die au{fie qls auch für das Abendmahl (s die
klassische Streitfrage der Realpräsenz 1 Abendmahl).

Angesıichts der erkennhbaren Geme1insamkeıiten und Unterschiede 111USS eEerNeut und
1n Aufnahme vorhandener Dialogergebnisse der rage gearbeıitet werden, ob und 1N-

TIhGespr 20017 Heft
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WIECWEIT die ınterschiedliche Taufpraxıs der Baptısten und der CUE  er Kıirchen auf
divergierenden Verständnissen der Taufe beruht und welcher We1se die Beteiligten

geme1InNsSam verantworteten Bekenntnis der auftfe en können
Hınzu kommen SCHITe  iıch ekklesiologische Fragen
Einigkeit zwischen Leuenberger Kırchen und Baptısten besteht Verständnis der
Kirche als verhı und CONGFEGALLO SANCLOTUM IIIıe Baptısten betonen auf die-
SCT rundlage mehr den Charakter der Kırche qals Versammlung derer die ihren
Glauben bekennen und en (congregatio VETE credentium) während die Leuenber-
ger Kıirchen die Kıirche mehr als den VO Wort Gottes konstitulerten Raum verste-
hen der dem einzelnen Gläubigen vorgegeben 1ST

Einıigkeit besteht darın dass die Kıirche C T  1X AUS wahr-
haft Gläubigen und eucnNniern 1ST we1l alleın das Auge Gottes der das Verbor-
gene s1iceht die Grenze der wahren Kıirche kennt Unterschiede entstehen der
ra Wäas daraus für dıe Praxıs der Gemeindezucht

Einigkeit besteht darın dass jede amen Christ1 versammelte Ortsgemeinde
Kirche ollsınn 1ST WE111)1 S1C sıch nıicht selber verabsolutiert aptısten folgern
daraus die rechtliche Selbstständigkeit der Ortsgemeinde (Kongregationalismus),
während die Leuenberger Kirchen auch der überörtlichen Kirchenstruktur Rechte

eZUu auf die Ortsgemeinde gewähren.

JI Iıe anzustrebende Gemeinschaft
Um der Einheit des Le1ibes Christi willen INUSSEIMN die Kirchen und Christen allezeıt
ach der 1IN1I8UN: und Verständigung untereinander strehben Der Einheıit der Kır
che dienen indem auf Grund der ewonnenen Übereinstimmung Verständnis
des Evangeliums Geme1inschaft Wort und Sakrament und GCL16 möglichst TO
Geme1nsamkeıit Zeugn1s und 1enst der Welt möglıch werden (Leuenberger
Konkordie NT 29) hleiht das Ziel ler ökumenischen Gespräche We:il aber der Le1ib
TIS vIiele Glieder hat darf und annn die Einheit siıch Unterschiede bewahren

Im ge  g ültigen Glaubensbekenntnis des Bundes Evangelisc. Freikirch
Llicher Gemeinden Deutschland 1ST die ökumeniıische Verpflichtung der aptısten
eutlc ausgeführt ‚Jesus Christus aut Gemeinde den verschiedenen
Kıirchen un Geme1inschaften och annn 6S der Verschiedenheiten und
TT und Schuld auf en Seıten nıcht der Gottes SC111 dass konfessionelle
Schranken die sichtbare Geme1inschaft er Glaubenden und damıt ihr laubwür-
1g€s Zeugn1s VOT er Welt verhindern Deshalh beten WIT m1t den Christen der
ganzen Erde Erneuerung er Gemeinden Uun! Kirchen dass mehr ge  e
Anerkennung möglıch werde uUun! Gott U1ls der Einheit hrt die ll

arum wollen sich aptısten nıcht damıt bfinden dass die Kirchen der euen-
berger Kirchengemeinschaft Uun!| die baptistischen un Kuropa weıitgehend be-
ziehungslos nebeneinander her en Ihr unsch ach engerer Zusammenarbeit
und vertlefter Gemeinschaft trıfft be1 den Kirchen der Leuenberger Kirchengemein-
schaft auf die VO ihnen m1T der Zustimmung ZUT Konkordie erklärten Verpflich
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tung, „der ökumenischen Gemeinschaft er christlichen Kirchen dienen‘“‘ (Leu-
enberger onkordie Nr. 46)

Auf dem Wege orthin können Lutheraner, Reformierte, Methodisten und Bap-
tisten national und europaweıit auf möglichst vielen Ebenen kooperieren. Solche
Kooperatıon sollte sıch 1n doppelter We1se vollziehen

Im Bemühen Gemeinsamkeit In Zeugn1ıs und Dienst gegenüber der Welt Sol-
cher Dienst „SIltEine neue Form der Zusammenarbeit  141  tung, „der ökumenischen Gemeinschaft aller christlichen Kirchen zu dienen“ (Leu-  enberger Konkordie Nr. 46).  Auf dem Wege dorthin können Lutheraner, Reformierte, Methodisten und Bap-  tisten national und europaweit auf möglichst vielen Ebenen kooperieren. Solche  Kooperation sollte sich in doppelter Weise vollziehen:  1  Im Bemühen um Gemeinsamkeit in Zeugnis und Dienst gegenüber der Welt. Sol-  cher Dienst „gilt ... dem Menschen in seinen Nöten und sucht deren Ursachen  zu beheben“ (LK 36). Dabei wird der gemeinsame Einsatz „für irdische Gerech-  tigkeit und Frieden ... unter den Völkern“ (LK 11) sich besonders im Eintreten  für Religionsfreiheit und Menschenrechte konkretisieren.  In theologischen Gesprächen. Für den Dialog sind neben dem Verständnis der  Taufe insbesondere folgende Themen wichtig: Hermeneutische Fragen im Ver-  ständnis der Heiligen Schrift und der Bekenntnisse und Fragen zum Kirche- und  Gemeindeverständnis (Kirchenmitgliedschaft, Kirchenzucht, Gemeindeautono-  mie und Gesamtkirche etec.).  Die vorhandene und die anzustrebende geistliche Gemeinschaft zwischen Baptis-  ten und den Kirchen der Leuenberger Konkordie findet ihren Ausdruck nicht nur  durch Kooperation und Dialog, sondern auch durch wechselseitige Besuche auf Ge-  meindeebene mit der Praxis eucharistischer Gastfreundschaft.  IV Die Ergebnisse der Gespräche  Im Blick auf die uns schon gegebene Gemeinschaft im Verständnis des Evangeliums  und auf die uns noch trennenden Unterschiede sind wir zu folgenden Ergebnissen  gekommen:  1. Wir ermutigen die auftraggebenden Kirchen, in ein Lehrgespräch über die Taufe  zwischen Leuenberger Kirchen und Baptisten einzutreten. Dazu soll eine Dialog-  kommission einberufen werden, die sich der Frage stellt, unter welchen Umstän-  den eine gegenseitige Anerkennung der Taufe möglich ist. Wir machen, ohne  eine Erfolgsgarantie geben zu können, folgende Gesichtspunkte für diese Ermu-  tigung geltend:  Die evangelische Tauflehre, besonders in reformierter Tradition, ist der baptisti-  schen in vielem sehr ähnlich. In bisherigen Dialogen haben auch Kirchen, die  Säuglinge taufen, anerkannt, dass eine Praxis „unterschiedsloser Taufen“ kri-  tisch bedacht werden muss. Die Taufproblematik ist in bisherigen Dialogen nicht  ausführlich genug behandelt und häufig auch nicht in ihrem engen Bezug zur  Frage der Kirchenzugehörigkeit gesehen worden. Die Einigung zwischen Lu-  theranern und Reformierten über das Abendmahl ist durch die Arnoldshainer  Abendmahlsthesen vorbereitet und durch die Leuenberger Konkordie ermöglicht  worden, obwohl es jahrhundertelang nur gegenseitige Verwerfungen gab. Die Ei-  nigung kam zustande, weil man über die historischen Kontroversen zurückgriff  auf ein gemeinsames Studium des Neuen Testaments. Ein solches Verfahren wä-  re auch für die Taufproblematik verheißungsvoll.  ThGespr 2001 * Heft 4dem Menschen in selinen Nöten und sucht deren Ursachen

beheben“ (LK 36) e1 wI1ird der gemeinsame Einsatz TUr irdische Gerech-
tigkeit und FriedenEine neue Form der Zusammenarbeit  141  tung, „der ökumenischen Gemeinschaft aller christlichen Kirchen zu dienen“ (Leu-  enberger Konkordie Nr. 46).  Auf dem Wege dorthin können Lutheraner, Reformierte, Methodisten und Bap-  tisten national und europaweit auf möglichst vielen Ebenen kooperieren. Solche  Kooperation sollte sich in doppelter Weise vollziehen:  1  Im Bemühen um Gemeinsamkeit in Zeugnis und Dienst gegenüber der Welt. Sol-  cher Dienst „gilt ... dem Menschen in seinen Nöten und sucht deren Ursachen  zu beheben“ (LK 36). Dabei wird der gemeinsame Einsatz „für irdische Gerech-  tigkeit und Frieden ... unter den Völkern“ (LK 11) sich besonders im Eintreten  für Religionsfreiheit und Menschenrechte konkretisieren.  In theologischen Gesprächen. Für den Dialog sind neben dem Verständnis der  Taufe insbesondere folgende Themen wichtig: Hermeneutische Fragen im Ver-  ständnis der Heiligen Schrift und der Bekenntnisse und Fragen zum Kirche- und  Gemeindeverständnis (Kirchenmitgliedschaft, Kirchenzucht, Gemeindeautono-  mie und Gesamtkirche etec.).  Die vorhandene und die anzustrebende geistliche Gemeinschaft zwischen Baptis-  ten und den Kirchen der Leuenberger Konkordie findet ihren Ausdruck nicht nur  durch Kooperation und Dialog, sondern auch durch wechselseitige Besuche auf Ge-  meindeebene mit der Praxis eucharistischer Gastfreundschaft.  IV Die Ergebnisse der Gespräche  Im Blick auf die uns schon gegebene Gemeinschaft im Verständnis des Evangeliums  und auf die uns noch trennenden Unterschiede sind wir zu folgenden Ergebnissen  gekommen:  1. Wir ermutigen die auftraggebenden Kirchen, in ein Lehrgespräch über die Taufe  zwischen Leuenberger Kirchen und Baptisten einzutreten. Dazu soll eine Dialog-  kommission einberufen werden, die sich der Frage stellt, unter welchen Umstän-  den eine gegenseitige Anerkennung der Taufe möglich ist. Wir machen, ohne  eine Erfolgsgarantie geben zu können, folgende Gesichtspunkte für diese Ermu-  tigung geltend:  Die evangelische Tauflehre, besonders in reformierter Tradition, ist der baptisti-  schen in vielem sehr ähnlich. In bisherigen Dialogen haben auch Kirchen, die  Säuglinge taufen, anerkannt, dass eine Praxis „unterschiedsloser Taufen“ kri-  tisch bedacht werden muss. Die Taufproblematik ist in bisherigen Dialogen nicht  ausführlich genug behandelt und häufig auch nicht in ihrem engen Bezug zur  Frage der Kirchenzugehörigkeit gesehen worden. Die Einigung zwischen Lu-  theranern und Reformierten über das Abendmahl ist durch die Arnoldshainer  Abendmahlsthesen vorbereitet und durch die Leuenberger Konkordie ermöglicht  worden, obwohl es jahrhundertelang nur gegenseitige Verwerfungen gab. Die Ei-  nigung kam zustande, weil man über die historischen Kontroversen zurückgriff  auf ein gemeinsames Studium des Neuen Testaments. Ein solches Verfahren wä-  re auch für die Taufproblematik verheißungsvoll.  ThGespr 2001 * Heft 4Nnier den Völkern“ (LK H} sich besonders 1 Eıintreten
für Religionsfreiheit und Menschenrechte konkretisieren.
In theologischen Gesprächen. Für den Dialosg S1Nd neben dem Verständnis der
OI1TE insbesondere olgende Themen wichtig: Hermeneutische Fragen 1mM Ner:
ständnis der eiliıgen chrift und der Bekenntnisse und Fragen ZU Kirche- Uun!
Gemeindeverständnis (Kirchenmitgliedschaft, Kirchenzucht, Gemeindeautono-
m1€e Uun! Gesamtkirche etc.)

Die vorhandene und die anzustrebende geistliche Geme1inschaft zwıischen Baptıs-
ten und den Kirchen der Leuenberger Konkordie ihren Ausdruck nıcht 1LL1UT
AITre Kooperation und Dialog, sondern auch AIr wechselseitige Besuche auf Ge-
me1indeehbene mi1t der Praxıs eucharistischer Gastfreundschaft

Dite Ergebnisse der Gespräche
Im 1C. auf die Uu1ls schon egebene Gemeinschaft 1 Verständnis des Evangeliums
und auf die Uu1ls och trennenden Unterschiede sSind WIT folgenden Ergebnissen
sekommen :

Wır ermutıgen die auftraggebenden Kirchen, 1ın e1nNn Lehrgespräc. ber die aufTte
zwıischen Leuenberger Kıirchen und Baptısten einzutreten. Dazu soll e1ine Dialog-
kommission einberufen werden, die sich der ra stellt, welchen Umstän-
den eine gegense1tige Anerkennung der aufTfe möglıch ist Wır machen, ohne
eine Erfolgsgarantie €  en können, olgende Gesichtspunkte für diese TINU-
tıgung eltend:
DIe evangelische auflehre, besonders 1ın reformierter Tradition, ist der baptisti-
schen 1n vielem sehr hnlich In bisherigen 1alogen en atuıch Kırchen, die
Säuglinge taufen, anerkannt, dass eline Praxıs „unterschiedsloser Taufen“ kr1-
sch bedacht werden INUSS DI1ie Taufproblematik 1st 1n bisherigen lalogen nicht
ausführlich behandelt und au atıch nıcht iın ihrem eZUu ZU  —

ra der Kirchenzugehörigkeit esehen worden. Die Inıgun. zwıschen L11:
theranern und Reformierten ber das Abendmahl 1st 1ITre die Arnoldshainer
Abendmahlsthesen vorbereitet und HTC die Leuenberger Konkordie ermöglıicht
worden, obwohl 6S Jahrhundertelang 11UT gegenseı1t1ge erwerfungen gab Die PM-
nıgung kam zustande, we1l 100828  - ber die historischen Kontroversen zurückgriff
auf eiIn gemeiınsames Studium des Neuen Jlestaments. Eın olches Verfahren WwWa-

auch für die Taufproblematik verhe1ißungsvoll.
ThGespr 2001 Heft
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WIr empfehlen der LKG und EBE sich darauf einzulassen dass Vertreter der
baptıstischen Gemeindebünde als „ständig mi1ıtarbeitende Gäste den euen-
berger Lehrgesprächen teilnehmen schon bevor die Taufgespräche f
chluss gekommen S1Nd
WIr Sind der UÜberzeugung sekommen dass Gespräche auf natiıonaler ene
diese OTM der Kooperatıon und des Dialogs begleiten und unterstutzen ollten

Verabschiedet DE 2000 Elstal
Europäische Baptıstische Föderation
Generalsekretär TBRO ÄNGELOV TIETRICH FISCHER DÖOÖRL ROF DR RICH ELDBACH
OLGER LAM DIR STEFAN YIEGLER DR OLKER PANGENBERG DR UwE SWARAT KARL
HEINZ W AILTER
Leuenberger Kirchengemeinschaft
ROF DR ÄNDRE BIRMELE DR FULVIO FERRARIO RAS IR ILHELM HÜFFMEIER ROF
IIR CHRISTIAN INK BISCHOF DR KRÜDIGER INOR DR ELMUT SCHWIER

b) Beschluss des Councıil der European Baptıst Federation
Rıga VO 2000

At 1fs meeting held Kıga from 22nd 24 September 2000 the Councıl of the
European Baptıst Federation unanımously approve that

The repOort Consultation between the ERBF and the CR he accepted
The IC be requested OW representatives of the Baptıst Unıions LOa-

the doectrinal CONvVversatlonNs permanent QuUESTS and that thıs should be
agreed before the versat1ons baptısm ave eached conclusion
The EBFE Executive Committee appoınt DEISONS from the member N1ONS DAaT-
1C1p the ValillOUs doctrinal versation Q9rOoupSs wiıth the CR
ese people he appointed from member Uu1110O11S5 who CXDICSS wısh LO be
part of the PTOCCSS
C He Executive Committee aCT behalf of EBE coordination for the
DTOCCSS and GCHSEKTE that regular repOrts AT made LO the Executive Committee

Ubersetzung
„ AuUt SC1I1I11CT Tagung Kıga VO 2 bis September 2000 hat der Rat (Couneil)
der Europäischen Baptistischen Föderation EINMUTLS beschlossen dass

der Bericht ber 4116 Konsultation zwıischen der EBE und der LKG angenomm:
WwI1rd

Übersetzung 1115 Deutsche VO  — UWE SWARAT
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die LKG ebeten wird, kepräsentanten der baptistischen Geme1indehünde
(Unionen) erlauben, ATll den Lehrgesprächen als ‚ständ1g mi1ıtarbeıitende Gaäste‘
teilzunehmen, schon bevor die Gespräche ber die aufitie eiInem rgebn1ıs DE
kommen SINd,
das EBF-Exekutivyvkomitee Personen aus den Mitgliedsunionen benennt, die
den verschiedenen Lehrgesprächsgruppen m1t der LKG teilnehmen,
diese Personen Aaus jenen Mitgliedsunionen benannt werden. die ihren Uunsch
ausdrücken, dem Prozess mıtzuwirken,
das Exekutivykomitee 1mM Namen der EBFE qals Koordinationsstelle für den Prozess
handelt und sicherstellt, dass dem Exekutivyvkomitee regelmälsıge Berichte gegE
ben werden.“

C) Aus dem Abschlussbericht der Vollversammlung der Leuenber-
Der Kırchengemeinschaft Juni 2001 iın Belfast)

Dialog m1ıt den Baptısten
Im TC auf den Dialos mı1t den Baptısten begrüflst die Vollversammlung die Oorge-
spräche, die bereits stattgefunden en S1e SCA1E sich dem Vorschlag d einen
theologischen Dialosg mı1t den baptistischen Kirchen Tren Von der Taufpro-
blematıik ausgehend sollen die Fragen bearbeitet werden, dıie für die gegenseı1t1ge
ewährun eliner Kirchengemeinschaft eklärt werden mMUusSsen Dieser HNn Namen
der Leuenberger Kirchengemeinschaft eführte Dıialos sollte auch 1n den verschle-
denen Sıgnatarkırchen 115e natiıonale Dialoge und C6 Formen der Zusammen-
arbeit begleitet werden. Um die sewünschte C6 Qualität der Gemeinschaft mıi1t
den baptistischen Kirchen vorzubereiten, beschlieist dıie Vollversammlung, Vertre-
ter der baptıistischen Kirchen mi1t eiInem Gaststatus den Lehrgesprächen be
teilıgen (Anhang

Anhang

„Dialosg mi1t den Baptısten“

DIe Vollversammlung begrüßt die einmütıigen Beschlüsse des Rates der FKuropäl-
schen Baptıstischen Föderation VO DD DE September 2000 bezüglich der KOn-
takte mi1t der Leuenberger Kirchengemeinschaft. IDIe Vollversammlung beschliefst,
dass Vertreterinnen Un Vertreter baptıstischer Gemeindehünde eingeladen werden
sollen, als mıtarbeitende Beobachter und ständige Gäste künftigen Lehrgesprä-
chen der Leuenberger Kirchengemeinschaft teilzunehmen. DiIie Eınladungen Z

Teilnahme sollen das Exekutivykomitee der Europnäischen Baptıstischen Födera-
t1on gerichtet werden. Die Vollversammlung auf die Beteiligun e1InNes
möglichst breiten Spektrums VO  — baptistischen Gemeindehünden AUS 9anz Kuropa.

DIie Vollversammlung nımmt den Bericht der Konsultation 1ın Elstal
(24./25.02.2000) mıi1t se1lner beachtlichen Übersicht her die Geme1insamkeiten ZW1-

TIhGespr 20017 Heft
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schen den baptistischen und den lutherischen, reformı1erten uUun! methodistischen
Kirchen mi1t ank /ABEE Kenntnis. Im Bewusstse1n, dass „der unsch ach hbesse-
T' Sich-Kennenlernen und Sich-Verstehen144  Uwe Swarat  schen den baptistischen und den lutherischen, reformierten und methodistischen  Kirchen mit Dank zur Kenntnis. Im Bewusstsein, dass „der Wunsch nach besse-  rem Sich-Kennenlernen und Sich-Verstehen ... gut begründet“ ist, und in Aufnah-  me der Bitte um Initiativen für mehr Zusammenarbeit, bittet die Vollversammlung  den Exekutivausschuss, in Abstimmung mit den Mitgliedskirchen der Leuenberger  Kirchengemeinschaft einen theologischen Dialog mit Vertretern von baptistischen  Gemeindebünden der EBF zur Frage zu eröffnen, ob für die betreffenden Kirchen  und Bünde eine Basis zur Vertiefung und Erweiterung der bereits vorhandenen Ge-  meinschaft gefunden werden kann. Solch ein theologischer Dialog sollte sich nicht  nur auf die Lehre und Praxis der Taufe beschränken, sondern ist auch auf andere  Themen auszudehnen, die von beiden Seiten als Hindernis auf dem Weg zur Kir-  chengemeinschaft erachtet werden.  Die Vollversammlung nimmt die Überzeugung der Teilnehmer an der Elstaler  Konsultation zur Kenntnis, wonach Gespräche auf nationaler Ebene diese Form  von Zusammenarbeit und Dialog begleiten und unterstützen sollten, und ermutigt  die Mitgliedskirchen, die Kontakte mit baptistischen Gemeindebünden und Kir-  chen in ihren Regionen zu verstärken und zu vertiefen, um ein besseres gegensei-  tiges Verständnis sowie Gemeinsamkeit in Zeugnis und Dienst zu erzielen auf We-  gen, die der Heilige Geist weist.  Dr. Uwe Swarat  Theologisches Seminar des BEFG  Johann-Gerhard-Oncken-Straße 7  14627 Elstal bei BerlinSut egründet“ 1ST, und In Aufnah-
1E der Bıtte u  = Inıt1atıven für mehr Zusammenarbeit, bıittet die Vollversammlung
den Exekutivausschuss, 1n Abstimmung mi1t den Mitgliedskirchen der Leuenberger
Kirchengemeinschaft einen theologischen Dialos mi1t Vertretern VO  - baptistischen
Gemeindehbünden der EBE AT Ta eröffnen, ob für die betreffenden Kirchen
und Bünde e1ne Basıs UurTr ertiefun und Erweıterung der bereı1its vorhandenen Ge-
meinschaft efunden werden aı OIC ein theologischer Dialos sollte sich nıcht
141199: auf die TE und Praxıs der aufTtfe beschränken, sondern 1st auch auf andere
Themen auszudehnen, die VO  — be1iden Se1iten qls Hındernis auf dem Wes ZUIE KIr-
chengemeinschaft erachtet werden.

Die Vollversammlung nımmt die Überzeugung der Teilnehmer der STaler
Konsultation ZUT Kenntni1s, wonach Gespräche auf nationaler ene diese OTM
VO  — Zusammenarbeit und Dialosg begleiten und untiers  Zz7en sollten, und ermutigt
die Mitgliedskirchen, die Kontakte mi1t baptıstıschen Gemeindehünden Uun! Kır-
chen ın ıhren Regionen verstärken und vertiefen, e1in besseres gegense1-
tıges Verständnis SOWI1E Geme1insamkeit 1N Zeugn1s un IIenst erzielen auf We-
gen, die der Heılige Ge1lst weIlst.

Dr l we Swarat
Theologisches Seminar des BEFG
Johann-Gerhard-Oncken-Strafße

462 Elstal hei Berlin


